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v Miıt welchen Hintergedanken die S-Behörden den Kirchenbeitrag In
Österreich einführten, ıst heute aum mehr bekannt,; auch nicht, WI1Ee die
Kirchenleitung damals reaglerte und WI1Ee S1e sıch verhielt, als das S-Re-
gime zusammenbrach. Fur die gegenwärtige Diskussion, ob der Kirchen-
beitrag etwa In eine Kultursteuer umgewandelt werden soll, damıit nıcht
als Vorwand fur den Kirchenaustritt gelten kann, ıst eine Kenntnis der (1e-
schichte sehr nutzlich Wenn S1e zudem ebendig geschildert wird WI1Ee In
diesem Beıitrag des Girazer Emerıtus fur Kirchengeschichte und Spezialisten
fur diese Zeıit, ann geht INan als Leser/ıin SCIN mıt und denkt weıter ach.
(Redaktion)

ÖOsterreich: Kırchenbeırtrag KOngruaergänzung genannt, erhielten. DIe
Kapläne wurden praktisch VO Religions-

Hıstorische Vorbemerkung onNn: esolde
Analog den aplänen wurden die

BIs ZU. Oktroi des Kirchenbeitragsgesetzes ehalter der Seminarvorstände und der
Urc. das NS-Regime Maı 1939 kam Theologieprofessoren den diözesanen
für den kirchlichen Sach- und Personalauf- Lehranstalten VO Religionsfonds edeckt.
wand der TO1SLe1 AaUuSs dem Religionsfonds, Fur die Alumnen In den Priestersemina-
der Kalser Joseph LL 1mM Zusammen- riıen wurde VO Staat eine tägliche Kopf-
hang mıt den Klosteraufhebungen eschaf- als Unterhaltsquote ausgeworfen. Da
fen worden WAar. DIe 1SCHOofe bezogen, der Religionsfonds bereits defizitär WAal,
Wenn das Mensalgut nicht die nötigen Er- betrug „der staatsbudgetmäfßige Betrag für
gebnisse brachte, einen Teil ihres ehaltes den kirchlichen Sach- und Personalauf-
Dbzw. ufwandes AaUuSs dem Religionsfonds, wand In den etzten Jahren Millionen

cdesgleichen die Domkapitulare und Pfiar- Schilling
ICI, Wenn das Pifründeneinkommen 117 1e8se staatlichen Leistungen fuflßten
länglic WAal; wobel CS 1Ur wenige Pfiarrer aufentsprechenden parlamentarischen (Je-

setzesbeschlüssen und wurden SCHLLEISLIIC.gab, die keine entsprechenden Zuschüsse,

Richard Puzd, e Neuordnung ın den habsburgischen Ländern unfer Joseph 11., 1n FT WIN atz
(He.) DIie Kirchenfinanzen, Freiburg-Basel-Wien 2000,
Bischof Michael Memelauer, Referat auf der Fuldaer Bischofskonferenz VOoO bis August
1939, 1n Hans Paarhammer (Ho.) Kirchliches Finanzwesen ın ÖOsterreich. eld Uun: (ut 1m
DIienste der Seelsorge, Ihaur 1989, 619-623, ICSD. 619 Dazu: Richard Puzad, Entwicklungen ın
Österreich, 1n (1 ätz, DIie Kirchenfinanzen (S. Anm 1) 200-2172
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◆ Mit welchen Hintergedanken die NS-Behörden den Kirchenbeitrag in 

Österreich einführten, ist heute kaum mehr bekannt, auch nicht, wie die 

Kirchenleitung damals reagierte und wie sie sich verhielt, als das NS-Re-

gime zusammenbrach. Für die gegenwärtige Diskussion, ob der Kirchen-

beitrag etwa in eine Kultursteuer umgewandelt werden soll, damit er nicht 

als Vorwand für den Kirchenaustritt gelten kann, ist eine Kenntnis der Ge-

schichte sehr nützlich. Wenn sie zudem so lebendig geschildert wird wie in 

diesem Beitrag des Grazer Emeritus für Kirchengeschichte und Spezialisten 

für diese Zeit, dann geht man als Leser/in gern mit und denkt weiter nach. 

(Redaktion)
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I. Österreich: Kirchenbeitrag

1. Historische Vorbemerkung

Bis zum Oktroi des Kirchenbeitragsgesetzes 

durch das NS-Regime am 1. Mai 1939 kam 

für den kirchlichen Sach- und Personalauf-

wand der Großteil aus dem Religionsfonds, 

der unter Kaiser Joseph II. im Zusammen-

hang mit den Klosteraufhebungen geschaf-

fen worden war.1 Die Bischöfe bezogen, 

wenn das Mensalgut nicht die nötigen Er-

gebnisse brachte, einen Teil ihres Gehaltes 

bzw. Aufwandes aus dem Religionsfonds, 

desgleichen die Domkapitulare und Pfar-

rer, wenn das Pfründen einkommen unzu-

länglich war; wobei es nur wenige Pfarrer 

gab, die keine entsprechenden Zuschüsse, 

1 Richard Puza, Die Neuordnung in den habsburgischen Ländern unter Joseph II., in: Erwin Gatz 
(Hg.), Die Kirchenfi nanzen, Freiburg–Basel–Wien 2000, 31–48.

2 Bischof Michael Memelauer, Referat auf der Fuldaer Bischofskonferenz vom 22. bis 24. August 
1939, in: Hans Paarhammer (Hg.), Kirchliches Finanzwesen in Österreich. Geld und Gut im 
Dienste der Seelsorge, Th aur 1989, 619–623, resp. 619. Dazu: Richard Puza, Entwicklungen in 
Österreich, in: E. Gatz, Die Kirchenfi nanzen (s. Anm. 1), 200–212.

Kongruaergänzung genannt, erhielten. Die 

Kapläne wurden praktisch vom Religions-

fonds besoldet.

Analog zu den Kaplänen wurden die 

Gehälter der Seminarvorstände und der 

Theologieprofessoren an den diözesanen 

Lehranstalten vom Religionsfonds gedeckt. 

Für die Alumnen in den Priestersemina-

rien wurde vom Staat eine tägliche Kopf-

quote als Unterhaltsquote ausgeworfen. Da 

der Religionsfonds bereits defizitär war, 

betrug „der staatsbudgetmäßige Betrag für 

den kirchlichen Sach- und Personalauf-

wand in den letzten Jahren 18 Millionen 

Schilling“.2

Diese staatlichen Leistungen fußten 

auf entsprechenden parlamentarischen Ge-

setzesbeschlüssen und wurden schließlich 
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1mM Öösterreichischen Konkordat 933/34, Den Klöstern geht CN angeblich SCHIEC.
Art X 3 festgelegt.‘ Inflationsschäden grofßer Wert-

papierbesitz) und Verlusten Toch-
Zur Genese dQes Kirchenbeitrags- terniederlassungen 1mM verloren JI1-

Vo Maı Österreich.“
elıters teilte Gauleiter Bürckel SeiINer Par-

Datiert mıt Maı 1935 wurde VO teistelle ach München 1Ins ‚Braune Haus  ‚C6
„Braunen Haus  C6 In München Uhr mıt DIe usgaben des Staates für die KIır-
ein elegramm ach Wlen ZU. ‚Beauf- che hätten ach dem tat des Kultusminis-
Lragtien des Führers für die Volksabstim- er1ums, ausgewlesen für diere 1929 und
IHUNgS ıIn Österreich“, Gauleiter Joseph Bur- 193/, ziemlich gleich autend 16 Millionen
ckel, mıt dem Betrefif: „Mafßnahmen auf Schilling betragen. 1e8se usgaben Sselen
kirchensteuerlichem Gebiet“ aufgegeben. AaUS allgemeinen staatlichen Mitteln, AaUuSs

Das ‚Braune Haus  C6 urglerte hierin „die CI - dem allgemeinen Steuerauftkommen SC
betene Aufstellung: Über das Kirchen- flossen. DIe Erträgnisse des Religionsfonds
steuerrecht In Österreich, 2 Über die den betrügen jJährlic 1Ur 450.000 Schilling.
Kirchen 1mM Öösterreichischen Steuerrecht Der Religionsfonds Se1 VO  b Kalser Joseph
eingeräumten Vergünstigungen.‘. DIe Ant- LL gegründet worden, als die Klöster
wort auf diese Urgenz erfolgte nächsten aufho Aus seiInen Erträgnissen selen ub-
en ebenfalls telegraphisch: „Eine KIır- rigens ıIn der Vergangenheit zahlreiche KIır-
chensteuer gibt CS 1Ur In Form der CVaANSC- chen NEeUu erbaut worden, die dann alle den
ischen und jüdischen Kultussteuern. DIe Doppeladler trugen. Im Übrigen hätten die
Katholiken kennen keine Kirchensteuer, Kirchen anscheinend das olk unmittelbar
die Katholische Kirche erhält sich: geschröpft (Sammlungsgesetz).

Nichts schien ıIn dieser Situation a ll-Aus der Congrua (staatliche ehalter
Pfarrer als Entschädigung für Erle- kommener als die Eingabe der Wilener

digung des Matrikelwesens). nationalsozialistischen Gauleitung VO

Aus diesen Belträgen MU: der Pfarrer Dezember 1938, die VO  u Gauinspektor
auch SeINe Hilfsgeistlichen ezahlen. Hans Berner unterzeichnet und „den
Aus den Stola-Gebühren, die bel pr1- Reichskommissar für die Wiedervereini-

Messen und Feierlichkeiten die SUuNg Österreichs mıt dem Deutschen
Besteller ezahlen. Reiche Gauleiter Bürckel“ adressiert
Aus den Leistungen der Patrone In KIır- Dass diesem Brief eine entsprechende Aus-
chenpatronaten (Instandsetzung UuSW.). prache mıt Bürckel VOTAUSSCSANSCH und
Der Pfarrer erhält sich daneben gröfßs- das (janze ein abgekartetes pie WAal, wird
tenteils als auer auf dem Lande VO  b Berner dem Gauleiter einleitend In Er-

Vgl Johann arıng, Kommentar zu Österreichischen Konkordat, Innsbruck-Wien-—
München 1934; vgl Hans Paarhammer (He.) Jahre Österreichisches Konkordat, Mun-
hen 1994
Maximilian Liebmann, DIie (Jenese des Kirchenbeitragsgesetzes VOoO Maı 1939, 1n Paar-
hammer, Kirchliches Finanzwesen s Anm. 2)_ Ders., TIheodor Innıtzer Uun: der AÄAn-
schlufßs. ÖOsterreichs Kirche 1938 Grazer eıtrage ZuUu!r Theologiegeschichte un: Kirchlichen
Zeitgeschichte, Bd.), raz-Wien-Köln 1988, 209238
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3 Vgl. Johann Haring, Kommentar zum neuen österreichischen Konkordat, Innsbruck–Wien–
München 1934; vgl. Hans Paarhammer u. a. (Hg.), 60 Jahre österreichisches Konkordat, Mün-
chen 1994.

4 Maximilian Liebmann, Die Genese des Kirchenbeitragsgesetzes vom 1. Mai 1939, in: H. Paar-
hammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 93–121; Ders., Th eodor Innitzer und der An-
schluß. Österreichs Kirche 1938 (Grazer Beiträge zur Th eologiegeschichte und Kirchlichen 
Zeitgeschichte, 3. Bd.), Graz–Wien–Köln 1988, 209–238.
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im österreichischen Konkordat 1933/34, 

Art. XV, festgelegt.3

2. Zur Genese des Kirchenbeitrags-
gesetzes vom 1. Mai 19394

Datiert mit 19. Mai 1938 wurde vom 

„Braunen Haus“ in München um 15 Uhr 

ein Telegramm nach Wien zum „Beauf-

tragten des Führers für die Volksabstim-

mung in Österreich“, Gauleiter Joseph Bür-

ckel, mit dem Betreff: „Maßnahmen auf 

kirchensteuerlichem Gebiet“ aufgegeben. 

Das „Braune Haus“ urgierte hierin „die er-

betene Aufstellung: 1.) Über das Kirchen-

steuerrecht in Österreich, 2.) Über die den 

Kirchen im österreichischen Steuerrecht 

eingeräumten Vergünstigungen“. Die Ant-

wort auf diese Urgenz erfolgte am nächsten 

Abend ebenfalls telegraphisch: „Eine Kir-

chensteuer gibt es nur in Form der evange-

lischen und jüdischen Kultussteuern. Die 

Katholiken kennen keine Kirchensteuer, 

die Katholische Kirche erhält sich:

1. Aus der Congrua (staatliche Gehälter 

an Pfarrer als Entschädigung für Erle-

digung des gesamten Matrikelwesens). 

Aus diesen Beiträgen muß der Pfarrer 

auch seine Hilfsgeistlichen bezahlen.

2. Aus den Stola-Gebühren, die bei pri-

vaten Messen und Feierlichkeiten die 

Besteller bezahlen.

3. Aus den Leistungen der Patrone in Kir-

chenpatronaten (Instandsetzung usw.).

4. Der Pfarrer erhält sich daneben größ-

tenteils als Bauer auf dem Lande.

5. Den Klöstern geht es angeblich schlecht 

wegen Inflationsschäden (großer Wert-

papierbesitz) und Verlusten an Toch-

terniederlassungen im verloren gegan-

genen Österreich.“

Weiters teilte Gauleiter Bürckel seiner Par-

teistelle nach München ins „Braune Haus“ 

mit: Die Ausgaben des Staates für die Kir-

che hätten nach dem Etat des Kultusminis-

teriums, ausgewiesen für die Jahre 1929 und 

1937, ziemlich gleich lautend 16 Millionen 

Schilling betragen. Diese Ausgaben seien 

aus allgemeinen staatlichen Mitteln, aus 

dem allgemeinen Steueraufkommen ge-

flossen. Die Erträgnisse des Religionsfonds 

betrügen jährlich nur 450.000 Schilling. 

Der Religionsfonds sei von Kaiser Joseph 

II. gegründet worden, als er die Klöster 

aufhob. Aus seinen Erträgnissen seien üb-

rigens in der Vergangenheit zahlreiche Kir-

chen neu erbaut worden, die dann alle den 

Doppeladler trügen. Im Übrigen hätten die 

Kirchen anscheinend das Volk unmittelbar 

geschröpft (Sammlungsgesetz).

Nichts schien in dieser Situation will-

kommener als die Eingabe der Wiener 

nationalsozialistischen Gauleitung vom 

6. Dezember 1938, die von Gauinspektor 

Hans Berner unterzeichnet und an „den 

Reichskommissar für die Wiedervereini-

gung Österreichs mit dem Deutschen 

Reiche Gauleiter Bürckel“ adressiert war. 

Dass diesem Brief eine entsprechende Aus-

sprache mit Bürckel vorausgegangen und 

das Ganze ein abgekartetes Spiel war, wird 

von Berner dem Gauleiter einleitend in Er-
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innerung erufen. Dann wird VO  b Berner Als die S-Behörde den (Jesetzesent-
die atze vollends AaUuSs dem Sack gelassen wurf 1mM pri. 1939 Hitler vorlegte,

annullierte die bis 1ın 1mM (G(Jesetz VOÖII -und dezidiert festgestellt: „DBel der entali-
tat der hiesigen Bevölkerung, welcher der gesehene staatliche bel der Eintrel-
Begriff einer katholischen Kirchensteuer bung des Kirchenbeitrages und tellte klar
völlig Tem ist, wurde die Einführung „Den Kirchen soll CS überlassen bleiben,
einer olchen einen vernichtenden Schlag die VO  u ihnen erhebenden eitrage NOTL-

5die Kirchenorganisation bedeuten. wI1Ie eine privatrechtliche Vereinigung
L'Als die S-Behörde 1mM Februar 1939 einzuklagen.

den Gesetzesentwurf ber die Einhebung Mıt der Promulgierung wurde das
VO  b Kirchenbeiträgen In der Ostmark aUS- „Gesetz ber die rhebung VO  b Kirchen-
sandte, vergafs S1€ nicht, Erläuterungen beiträgen 1mM Lande Österreich“ Urc.
beizugeben, In denen CS verbal hie{® „Mit den Reichsstatthalter In Österreich Seyls
dem vorliegenden (Jesetz wird nunmehr Inquart mıt Maı 1939 In Kraft gesetzt.“

Wle M AassıVv der NS-Staat auf die Kircheauch auf finanziellem Gebiet die tellung
der katholischen Kirche als Staatskirche In DZw. ihre 1Inanzen Einfluss nehmen konn-
der Ostmark beseitigt. DIe mıt dieser Stel- t 3 wurde AaUuSs dem euilic. Absatz
lung verbundenen finanziellen Begunst1- „DIeLiebmann / Kirchenbeitrag/Kirchensteuer — Kultussteuer/Kultursteuer  21  innerung gerufen. Dann wird von Berner  Als die NS-Behörde den Gesetzesent-  die Katze vollends aus dem Sack gelassen  wurf im April 1939 Adolf Hitler vorlegte,  annullierte er die bis dahin im Gesetz vor-  und dezidiert festgestellt: „Bei der Mentali-  tät der hiesigen Bevölkerung, welcher der  gesehene staatliche Mithilfe bei der Eintrei-  Begriff einer katholischen Kirchensteuer  bung des Kirchenbeitrages und stellte klar:  völlig fremd ist, würde die Einführung  „Den Kirchen soll es überlassen bleiben,  einer solchen einen vernichtenden Schlag  die von ihnen zu erhebenden Beiträge not-  «5  gegen die Kirchenorganisation bedeuten.  falls wie eine privatrechtliche Vereinigung  «7  Als die NS-Behörde im Februar 1939  einzuklagen.  den Gesetzesentwurf über die Einhebung  Mit der Promulgierung wurde das  von Kirchenbeiträgen in der Ostmark aus-  „Gesetz über die Erhebung von Kirchen-  sandte, vergaß sie nicht, Erläuterungen  beiträgen im Lande Öpsterreich“ durch  beizugeben, in denen es verbal hieß: „Mit  den Reichsstatthalter in Österreich Seyß-  dem vorliegenden Gesetz wird nunmehr  Inquart mit 1. Mai 1939 in Kraft gesetzt.*  Wie massiv der NS-Staat auf die Kirche  auch auf finanziellem Gebiet die Stellung  der katholischen Kirche als Staatskirche in  bzw. ihre Finanzen Einfluss nehmen konn-  der Ostmark beseitigt. Die mit dieser Stel-  te, wurde aus dem $ 4 deutlich. Absatz 1:  lung verbundenen finanziellen Begünsti-  „Die ... Kirchen sind verpflichtet, alljähr-  gungen fallen fort. Der bisherige Zustand  lich vor Beginn des Rechnungsjahres der  Staatsaufsichtsbehörde einen Haushalts-  in Österreich, daß sämtliche Steuerzahler,  auch wenn sie gar keiner konfessionellen  plan über die beabsichtigte Verwendung  Gemeinschaft oder einer durch den Staat  der Einnahmen aus eigenen Mitteln und  mit finanziellen Zuwendungen nicht oder  dem voraussichtlichen Kirchenbeitrags-  nur verhältnismäßig wenig bedachten  aufkommen vorzulegen. Sie sind auf Ver-  konfessionellen Gemeinschaft angehörten,  langen ferner verpflichtet, nach Ablauf des  entsprechend ihren Steuerleistungen zur  Rechnungsjahres die Verwendung die-  Unterhaltung der Kirche, insbesondere der  ser Mittel nachzuweisen.“ Absatz 2: „Die  römisch-katholischen Kirche, beitragen  Staatsaufsichtsbehörde ist berechtigt, in  müssen, widerspricht der nationalsozia-  die kirchliche Vermögensverwaltung Ein-  listischen Auffassung. Der Ausdruck Kir-  sicht zu nehmen und über die Haushalts-  chensteuer ist vermieden und durch den  posten jede ihr erforderlich erscheinende  Ausdruck Kirchenbeiträge ersetzt worden,  Auskunft zu verlangen. Sie kann einzelne  um klarzustellen, daß es sich nicht um  Haushaltsposten mit der Wirkung bean-  eine staatliche, sondern um eine kirchliche  standen, daß der betreffende Haushalts-  Abgabe handelt, genauso wie die NSDAP  posten zu streichen ist.“  nicht Steuern, sondern Beiträge erhebt.  Mit Ende Mai desselben Jahres 1939  Unter dem Ausdruck Steuer wird stets eine  protestierte der Österreichische Episkopat  6  staatliche Abgabe verstanden.“  ungewohnt mannhaft gegen dieses bis heute  Faksimilierter Abdruck, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 625f.  Ediert in: M. Liebmann, Theodor Innitzer (s. Anm. 4), 217.  M. Liebmann, ebd., 221.  ® \  Sebastian Ritter, Erläuterungen, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2),  608-610.Kirchen sind verpflichtet, allähr-
SUNSCH fallen fort Der bisherige Zustand ich VOLF Beginn des Rechnungsjahres der

taatsaufsichtsbehörde einen Haushalts-In Österreich, da{fß sämtliche Steuerzahler,
auch Wenn S1e Sarl keiner konfessionellen plan ber die beabsichtigte Verwendung
Gemeinschaft oder einer Urc den Staat der Einnahmen AaUS eigenen Mitteln und
mıt finanziellen Zuwendungen nicht oder dem voraussichtlichen Kirchenbeitrags-
1Ur verhältnismäfßig wenI1g bedachten aufkommen vorzulegen. S1e sind auf Ver-
konfessionellen Gemeinschaft angehörten, langen ferner verpflichtet, ach Ablauf des
entsprechend ihren Steuerleistungen ZUFK Rechnungsjahres die Verwendung die-
Unterhaltung der Kirche, insbesondere der SCI Mittel nachzuweisen.“ Absatz „DIe
römisch-katholischen Kirche, beitragen taatsaufsichtsbehörde ist berechtigt,
mussen, widerspricht der nationalsozia- die kirchliche Vermögensverwaltung FE1IN-
listischen Auffassung. Der USdruc KIr- sicht nehmen und ber die Haushalts-
chensteuer ist vermieden und Urc. den posten jede ihr erforderlich erscheinende
USdruc. Kirchenbeiträge ersetizt worden, Uuskun verlangen. S1e kann einzelne

klarzustellen, da{fß CS sich nicht Haushaltsposten mıt der Wirkung bean-
eine staatliche, sondern eine kirchliche standen, da{fß der betreffende Haushalts-
Abgabe handelt, SCHAUSO WwIe die posten streichen ist  ß
nicht Steuern, sondern eıträge erhebt Mıt Ende Maı desselben Jahres 1939
ntier dem USdruc Steuer wird eine protestierte der Öösterreichische Episkopat
staatliche Abgabe verstanden.“ ungewohnt mannhaft dieses bis heute

Faksimilierter Abdruck, 1n Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen s Anm 2) 6251
Ediert 1: Liebmann, TIheodoar Innıtzer s Anm 4)

Liebmann, eb: LAANIM 20L IS ©O Sehastian KRıltter, Erläuterungen, 1: Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen s Anm. 2)
605610
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5 Faksimilierter Abdruck, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 625f.
6 Ediert in: M. Liebmann, Th eodor Innitzer (s. Anm. 4), 217.
7 M. Liebmann, ebd., 221.
8 Sebastian Ritter, Erläuterungen, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 

608–610.
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innerung gerufen. Dann wird von Berner 

die Katze vollends aus dem Sack gelassen 

und dezidiert festgestellt: „Bei der Mentali-

tät der hiesigen Bevölkerung, welcher der 

Begriff einer katholischen Kirchensteuer 

völlig fremd ist, würde die Einführung 

einer solchen einen vernichtenden Schlag 

gegen die Kirchenorganisation bedeuten.“5

Als die NS-Behörde im Februar 1939 

den Gesetzesentwurf über die Einhebung 

von Kirchenbeiträgen in der Ostmark aus-

sandte, vergaß sie nicht, Erläuterungen 

beizugeben, in denen es verbal hieß: „Mit 

dem vorliegenden Gesetz wird nunmehr 

auch auf finanziellem Gebiet die Stellung 

der katholischen Kirche als Staatskirche in 

der Ostmark beseitigt. Die mit dieser Stel-

lung verbundenen finanziellen Begünsti-

gungen fallen fort. Der bisherige Zustand 

in Österreich, daß sämtliche Steuerzahler, 

auch wenn sie gar keiner konfessionellen 

Gemeinschaft oder einer durch den Staat 

mit finanziellen Zuwendungen nicht oder 

nur verhältnismäßig wenig bedachten 

konfessionellen Gemeinschaft angehörten, 

entsprechend ihren Steuerleistungen zur 

Unterhaltung der Kirche, insbesondere der 

römisch-katholischen Kirche, beitragen 

müssen, widerspricht der nationalsozia-

listischen Auffassung. Der Ausdruck Kir-

chensteuer ist vermieden und durch den 

Ausdruck Kirchenbeiträge ersetzt worden, 

um klarzustellen, daß es sich nicht um 

eine staatliche, sondern um eine kirchliche 

Abgabe handelt, genauso wie die NSDAP 

nicht Steuern, sondern Beiträge erhebt. 

Unter dem Ausdruck Steuer wird stets eine 

staatliche Abgabe verstanden.“6

Als die NS-Behörde den Gesetzesent-

wurf im April 1939 Adolf Hitler vorlegte, 

annullierte er die bis dahin im Gesetz vor-

gesehene staatliche Mithilfe bei der Eintrei-

bung des Kirchenbeitrages und stellte klar: 

„Den Kirchen soll es überlassen bleiben, 

die von ihnen zu erhebenden Beiträge not-

falls wie eine privatrechtliche Vereinigung 

einzuklagen.“7

Mit der Promulgierung wurde das 

„Gesetz über die Erhebung von Kirchen-

beiträgen im Lande Österreich“ durch 

den Reichsstatthalter in Österreich Seyß-

Inquart mit 1. Mai 1939 in Kraft gesetzt.8 

Wie massiv der NS-Staat auf die Kirche 

bzw. ihre Finanzen Einfluss nehmen konn-

te, wurde aus dem § 4 deutlich. Absatz 1: 

„Die … Kirchen sind verpflichtet, alljähr-

lich vor Beginn des Rechnungsjahres der 

Staatsaufsichtsbehörde einen Haushalts-

plan über die beabsichtigte Verwendung 

der Einnahmen aus eigenen Mitteln und 

dem voraussichtlichen Kirchenbeitrags-

aufkommen vorzulegen. Sie sind auf Ver-

langen ferner verpflichtet, nach Ablauf des 

Rechnungsjahres die Verwendung die-

ser Mittel nachzuweisen.“ Absatz 2: „Die 

Staatsaufsichtsbehörde ist berechtigt, in 

die kirchliche Vermögensverwaltung Ein-

sicht zu nehmen und über die Haushalts-

posten jede ihr erforderlich erscheinende 

Auskunft zu verlangen. Sie kann einzelne 

Haushaltsposten mit der Wirkung bean-

standen, daß der betreffende Haushalts-

posten zu streichen ist.“

Mit Ende Mai desselben Jahres 1939 

protestierte der österreichische Episkopat 

ungewohnt mannhaft gegen dieses bis heute 
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mıt Ausnahme des zıt1erten substanziell plan paradigmatisch für die übrigen 107e-
SC  5 Ihm ZUFK Seite stand der Generalvikargeltende Kirchenbeitragsgesetz: die-

SCIl ‚Geist der Verdrängung der christlichen VO  u ST Pölten, Dr. Michael Distelberger.
COeligion AaUSs der staatlichen Offentlichkeit Als Mann der ersten Stunde 111U55 auch der

In diesem Konnex Se1 nicht unerwähnt, Salzburger Domkapitular Dr. Franz S1Im-
dass ach dem interkonfessionellen rund- merstatter genannt werden.!?
gESEIZ des Jahres 1868, Art 4) der Austritt Mıt dem VO NS-Regime 1mM pri.
A4aUS einer Religionsgemeinschaft (Kirche 1935 VO  b der Leiıtung des Kultusamtes enTt-
der politischen Behörde melden War und hobenen und 1mM November des gleichen
ist, diese meldet den Austritt der Religions- Jahres zwangspenslionlerten Ministerialrat
gemeinschaft Kirche) weliter. * Dr. INs Hefel'® der eine Kirchenbeitrags-

ordnung entworifen hatte, konnte

Realisierung des Kirchenbeitrags- Schoiswohl diese einerseılts Paragraph für
Paragraph durchbesprechen, anderseits InGewmn und egen

für ıe astora den schwierigen Verhandlungen mıt den
S-Behörden 1939 deren (enehmigung

In der festen Überzeugung, dass der epIS- durchsetzen. DIe beiden en VCI-

kopale Protest keine substanzielle Wirkung sucht, das reichsdeutsche System, ach
dem der Staat die „Kirchensteuer” e1n-habe, ging IHNan kirchlicherseits pOostwen-

dend daran, entsprechende Orsorge hebt, In die KBÖO reklamieren. Schois-
reffen und Einrichtungen installieren. ohl wörtlich: „WiIr en natürlich auch

Den Grundstein sowohl für die Urga- versucht, irgendwo ‚hineinzuschlüpfen In
Nısallıon der Kirchenbeitragseinhebung als das deutsche System, das ist aber unmoOg-
auch für die Etablierung der bischöflichen ich gewesen. ‘ Da dies nicht gelang, en
Finanzkammer und alle damıt ZUSaINMEN- die beiden sich bemüht, den gerichtlichen
hängenden Bereiche kirchlicher Finanzver- Exekutionsweg für saumige eıträge
waltung egte der amalige Wilener „KIr- erreichen. Schoiswohl 1e fest, S1€ hätten
chenminister“ DZw. Domkurat und spatere lediglich ZUWCHC gebracht, „dafß irgendwie
Seckauer Diözesanbischof Dr. OSe: Schois- eine Exekution vorgesehen werden konnte
wohl.!! Von Erzbischof Theodor ardına. auf gerichtlichem Weg und WITFr SOZUSaSCH
NnNıtLzer für das Wilener Erzbistum hierfür als Vermögensträger den gerichtlichen
beauftragt, War Schoiswohls Urganisations- Weg en beschreiten können, aUS-

Ediert 1n Liebmann, TIheodoar Innıtzer s Anm 4) 227-235; ZUuU!T Reaktion auf diesen Protest
siehe eb 312315
Maximilian Liebmann, Von der Domminanz der Katholischen Kirche freien Kirchen 1m freien
aal VOoO Wiıiener Kongrefs 1515 bis ZuUu!r Gegenwart, 1: Rudolf Leeh/Maximilian Liebmann!
Rudolf-Georg Scheibelreiter/ Peter Iropper, Geschichte des C'hristentums ın ÖOsterreich. Von
der Spätantike bis ZuUu!r Gegenwart (Österreichische Geschichte, hg. erwig Wolfram), Wiıen

11
2003, 361-456, 462-466, 517-53536, ICSD. 3584
Josef Schoiswohl, Begiınn der Kirchenbeitragseinhebung ın ÖOsterreich Uun: Gründung der Finan7z-
kammer In Wilen, 1n Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen s nm.2), 253-266, IESD. 255
efier Schern thaner, Salzburg 1939— 945, 1n Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen s Anm.
2) 543-557, ICSD. 545
Gertrude Enderltle-Burcel/ Michaela Follner, DIiener vieler Herren. Biographisches Handbuch der
Sektionschefs der Ersten Republik Uun: des Jahres 1945, Wiıen 1997,

22

9 Ediert in: M. Liebmann, Th eodor Innitzer (s. Anm. 4), 227–235; zur Reaktion auf diesen Protest 
siehe ebd., 312–318.

10 Maximilian Liebmann, Von der Dominanz der Katholischen Kirche zu freien Kirchen im freien 
Staat – vom Wiener Kongreß 1815 bis zur Gegenwart, in: Rudolf Leeb/Maximilian Liebmann/
Rudolf-Georg Scheibelreiter/Peter G. Tropper, Geschichte des Christentums in Österreich. Von 
der Spätantike bis zur Gegenwart (Österreichische Geschichte, hg. v. Herwig Wolfram), Wien 
2003, 361–456, 462–466, 517–536, resp. 384.

11 Josef Schoiswohl, Beginn der Kirchenbeitragseinhebung in Österreich und Gründung der Finanz-
kammer in Wien, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm.2), 253–266, resp. 255.

12 Peter Schernthaner, Salzburg 1939–1945, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 
2), 543–557, resp. 543.

13 Gertrude Enderle-Burcel/Michaela Follner, Diener vieler Herren. Biographisches Handbuch der 
Sektionschefs der Ersten Republik und des Jahres 1945, Wien 1997, 65–167.
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mit Ausnahme des zitierten § 4 substanziell 

geltende Kirchenbeitragsgesetz: gegen die-

sen „Geist der Verdrängung der christlichen 

Religion aus der staatlichen Öffentlichkeit“.9 

In diesem Konnex sei nicht unerwähnt, 

dass nach dem interkonfessionellen Grund-

gesetz des Jahres 1868, Art. 4, der Austritt 

aus einer Religionsgemeinschaft (Kirche) 

der politischen Behörde zu melden war und 

ist, diese meldet den Austritt der Religions-

gemeinschaft (Kirche) weiter.10

3. Realisierung des Kirchenbeitrags-
gesetzes – Gewinn und Segen 
für die Pastoral

In der festen Überzeugung, dass der epis-

kopale Protest keine substanzielle Wirkung 

habe, ging man kirchlicherseits postwen-

dend daran, entsprechende Vorsorge zu 

treffen und Einrichtungen zu installieren.

Den Grundstein sowohl für die Orga-

nisation der Kirchenbeitragseinhebung als 

auch für die Etablierung der bischöflichen 

Finanzkammer und alle damit zusammen-

hängenden Bereiche kirchlicher Finanzver-

waltung legte der damalige Wiener „Kir-

chenminister“ bzw. Domkurat und spätere 

Seckauer Diözesanbischof Dr. Josef Schois-

wohl.11 Von Erzbischof Theodor Kardinal 

Innitzer für das Wiener Erzbistum hierfür 

beauftragt, war Schoiswohls Organisations-

plan paradigmatisch für die übrigen Diöze-

sen. Ihm zur Seite stand der Generalvikar 

von St. Pölten, Dr. Michael Distelberger. 

Als Mann der ersten Stunde muss auch der 

Salzburger Domkapitular Dr. Franz Sim-

merstätter genannt werden.12

Mit dem vom NS-Regime im April 

1938 von der Leitung des Kultusamtes ent-

hobenen und im November des gleichen 

Jahres zwangspensionierten Ministerialrat 

Dr. Ernst Hefel13, der eine Kirchenbeitrags-

ordnung (KBO) entworfen hatte, konnte 

Schoiswohl diese einerseits Paragraph für 

Paragraph durchbesprechen, anderseits in 

den schwierigen Verhandlungen mit den 

NS-Behörden 1939 deren Genehmigung 

durchsetzen. Die beiden haben sogar ver-

sucht, das reichsdeutsche System, nach 

dem der Staat die „Kirchensteuer“ ein-

hebt, in die KBO zu reklamieren. Schois-

wohl wörtlich: „Wir haben natürlich auch 

versucht, irgendwo ‚hineinzuschlüpfen‘ in 

das deutsche System, das ist aber unmög-

lich gewesen.“ Da dies nicht gelang, haben 

die beiden sich bemüht, den gerichtlichen 

Exekutionsweg für säumige Beiträge zu 

erreichen. Schoiswohl hielt fest, sie hätten 

lediglich zuwege gebracht, „daß irgendwie 

eine Exekution vorgesehen werden konnte 

auf gerichtlichem Weg und wir sozusagen 

als Vermögensträger den gerichtlichen 

Weg haben beschreiten können, um aus-
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ständige Zahlungen Umständen he- dass sich eute oft freuten, Wenn S1€ ber
reinzubekommen L die Verwendung des Näheres mitgeteilt

ufgrun dieser KBÖO wurden die bekämen, efw.: für das Priestertum,
Pfarrkirchenräte zwecks Einhebung terielle Sicherung des CGottesdienstes, T1e8S-
der Kirchenbeiträge eingerichtet, CI - ternachwuchs, Altersvorsorge für riester,

und die diözesanen Finanzkam- Kirchenbauten, Pfarrerrichtungen. chliefß-
TIHNern auf- und ausgebaut.“” ich Se1 der als Glaubensbekenntnis dem

Vlier re spater wurde dem ahe bringen
1te. „DIie Kirchenbeitragsarbeit des Seel- In diesem Sinne kam CS VOI, dass
sorgers’ VO bischöflichen Ordinariat 117 Kirchenbeitragszahler, vornehmlich die
ein förmliches und detailliertes Resumee Unselbstständigen, weniger die Bauern und
gezogen.‘” DIe Kirchenbeitragsarbeit (KB Geschäftsleute, sondern die Fabrikarbei-

ter scharenweise sich demonstrativ beimArbeit) wird darin als eın Teil der grofßen,
umfassenden Seelsorgsarbeit” qualifiziert, arrho einfanden, den entrich-
die V er ihren Adel und ihre Weihe ten. Als der Pfarrer, CN handelt sich die
empfängt”. Das Wissen die Zusammen- Heimatpfarre Schoiswohls, Guntramsdorf,
gehörigkeit VO  b - Arbei und Pastoral SahzZ verwundert fragte, S1€ CS Sarl
„mufß der Sauerteig se1IN, der die SaNZC eilig hätten, den ezahlen, Ca lie-

Ben S1e den Pfarrer wörtlich w1IsSssen „DafßArbeit durchdringt und immer wlieder1.
Wenn der einzelne der ast der Arbeit (gemeint die Nationalsozialisten) „Ja
oder der Wucht der Schwierigkeiten nel lauben, die Braunen nämlich, da{fß WITFr

ihnen halten!“!$und Enttäuschungen müde werden möch-
te  17 Beklagt wurden die starken Hem- DIe positiven Wirkungen des WECI -

MUNSCH der Tlestier beim Einsammeln der den 1mM Resumee als besonderer
Kirchenbeiträge, insbesondere weil S1€ für egen für die Pastoral hochstilisiert und
ihren eigenen Unterhalt ammeln mussten, dahingehend dem Pfarrklerus erläutert und
während bisher der Staat für S1€ aufgekom- AaNls Herz gelegt: Begegnung VO  b Tiester
TIen SeINl; obwohl auch der Tlester selber und Volk, der bringe tieferen, seelsorg-
SseiInNnen eisten MUSSE ich ungeheuer wertvollen 1INDIIC. ıIn die

Bel verschiedenen Gelegenheiten MUS- Schichtung der Pfarre: der Pfarrgedanke
werde ıIn vielfacher e1se vertieft, die Up-dem gläubigen olk VO  u der Kanzel AaUuSs

der B-Gedanke vertieft werden, z B bei fergesinnung werde belebt, ZUFK auDens-
der Vierteljahresmahnung der DIOzesan- freudigkeit werde CIZUSCH, die Bewahrung
Finanz-  ammer WwWenn der ext des auDens gefördert. Schliefßlic. Se1 der
der Episte]l oder des Evangeliums assend die Brücke ZU. Sakrament: „Wile oft ist
erscheine, bei Bibelrunden und auDens- nla ZUTFK kirchlichen Ordnung einer
stunden, 1mM Beichtstu. und bel Primizpre- Ehe, ZUFK Taufspendung us  s Umgekehrt
digten. ufhorchen lässt die Feststellung, wird manchmal anlässlich einer iturgi-

Schoiswohl, Begiınn der Kirchenbeitragseinhebung s Anm 11), 255
Vgl Brigitta Klieber, e Einführung des Kirchenbeitrages un: erstie Reaktionen, 1: Paar-
hammer, Kirchliches Finanzwesen s Anm. 2) 483501

Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen s Anm 2) 633646
Ebd., DIie Kirchenbeitragsarbeit des Seelsorgers, G34

Schoiswohl, Begiınn der Kirchenbeitragseinhebung s Anm 11), 2672

23

14 J. Schoiswohl, Beginn der Kirchenbeitragseinhebung (s. Anm. 11), 255.
15 Vgl. Brigitta Klieber, Die Einführung des Kirchenbeitrages und erste Reaktionen, in: H. Paar-

hammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 483–501.
16 H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 633–646.
17 Ebd., Die Kirchenbeitragsarbeit des Seelsorgers, 634.
18 J. Schoiswohl, Beginn der Kirchenbeitragseinhebung (s. Anm. 11), 262.

Liebmann / Kirchenbeitrag/Kirchensteuer – Kultussteuer/Kultursteuer

ständige Zahlungen unter Umständen he-

reinzubekommen“.14

Aufgrund dieser KBO wurden die 

Pfarrkirchenräte (PKR) zwecks Einhebung 

der Kirchenbeiträge eingerichtet, d.h. er-

nannt, und die diözesanen Finanzkam-

mern auf- und ausgebaut.15

Vier Jahre später wurde unter dem 

Titel: „Die Kirchenbeitragsarbeit des Seel-

sorgers“ vom bischöflichen Ordinariat Linz 

ein förmliches und detailliertes Resümee 

gezogen.16 Die Kirchenbeitragsarbeit (KB-

Arbeit) wird darin als „ein Teil der großen, 

umfassenden Seelsorgsarbeit“ qualifiziert, 

die „von daher ihren Adel und ihre Weihe 

empfängt“. Das Wissen um die Zusammen-

gehörigkeit von KB-Arbeit und Pastoral 

„muß der Sauerteig sein, der die ganze 

Arbeit durchdringt und immer wieder hilft, 

wenn der einzelne unter der Last der Arbeit 

oder unter der Wucht der Schwierigkeiten 

und Enttäuschungen mü de werden möch-

te“.17 Beklagt wurden die starken Hem-

mungen der Priester beim Einsammeln der 

Kirchenbeiträge, insbesondere weil sie für 

ihren eigenen Unterhalt sammeln müssten, 

während bisher der Staat für sie aufgekom-

men sei; obwohl auch der Priester selber 

seinen KB leisten müsse.

Bei verschiedenen Gelegenheiten müs-

se dem gläubigen Volk von der Kanzel aus 

der KB-Gedanke vertieft werden, z.B. bei 

der Vierteljahresmahnung der Diözesan-

Finanz-Kammer (DFK), wenn der Text 

der Epistel oder des Evangeliums passend 

erscheine, bei Bibelrunden und Glaubens-

stunden, im Beichtstuhl und bei Primizpre-

digten. Aufhorchen lässt die Feststellung, 

dass sich Leute oft freuten, wenn sie über 

die Verwendung des KB Näheres mitgeteilt 

bekämen, so etwa für das Priestertum, ma-

terielle Sicherung des Gottesdienstes, Pries-

ternachwuchs, Altersvorsorge für Priester, 

Kirchenbauten, Pfarrerrichtungen. Schließ-

lich sei der KB als Glaubensbekenntnis dem 

Volke nahe zu bringen.

In diesem Sinne kam es sogar vor, dass 

Kirchenbeitragszahler, vornehmlich die 

Unselbstständigen, weniger die Bauern und 

Geschäftsleute, sondern die Fabrikarbei-

ter scharenweise sich demonstrativ beim 

Pfarrhof einfanden, um den KB zu entrich-

ten. Als der Pfarrer, es handelt sich um die 

Heimatpfarre Schoiswohls, Guntramsdorf, 

ganz verwundert fragte, warum sie es gar 

so eilig hätten, den KB zu bezahlen, da lie-

ßen sie den Pfarrer wörtlich wissen: „Daß 

dö“ (gemeint die Nationalsozialisten) „ja 

net glauben, die Braunen nämlich, daß wir 

zu ihnen halten!“18

Die positiven Wirkungen des KB wer-

den im gesamten Resümee als besonderer 

Segen für die Pastoral hochstilisiert und 

dahingehend dem Pfarrklerus erläutert und 

ans Herz gelegt: Begegnung von Priester 

und Volk, der KB bringe tieferen, seelsorg-

lich ungeheuer wertvollen Einblick in die 

Schichtung der Pfarre; der Pfarrgedanke 

werde in vielfacher Weise vertieft, die Op-

fergesinnung werde belebt, zur Glaubens-

freudigkeit werde erzogen, die Bewahrung 

des Glaubens gefördert. Schließlich sei der 

KB die Brücke zum Sakrament: „Wie oft ist 

er Anlaß zur kirchlichen Ordnung einer 

Ehe, zur Taufspendung usw. Umgekehrt 

wird manchmal anlässlich einer liturgi-
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schen Funktion die Erinnerung die VOCI- chenbeiträge laut. 1ro. kann hier als Inıtla-
nachlässigte -Pflic VO  u selbst wach.“ tOr gelten und die als eitbild.** Sehr
Als Sahnız besonders pastoral nutzbringend bald hat sich auch die ÖOsterreichische |ME
wird die vollständige Erfassung der Pfiar- schofskonferen mıt der Änderung Cdleses
rel erachtet: „DIe karteimäfßige Erfassung, nationalsozialistischen Kirchenbeitragsge-
die bisher mehr dem elleben der einzel- SetizZes beschäftigt: So nımmt die ischofs-
Hen Seelsorger überlassen WAal, ist 1U  b all- konferenz (BK) VO Mäaärz 194 / einen
geme1in geworden und hat sich als NL- Bericht>wonach Belsein des

19eNrlc. erwıiesen. ST Pöltener 1SCHNOIS Michael Memelauer
Mıt ank und als (Jewinn für die Pas- mıt dem kurzzeitig ZU. Unterstaatssekre-

toral wird SOM das Kirchenbeitragsgesetz tar aufgestiegenen und rückwirken: mıt
Zwel re VOLF dem Ende des NS-Desasters Jänner 1945 VO  b der Öösterreichischen
gewürdigt und Ormlıc. elobigt. Denn, Bundesregierung ZU. Sektionsche 1mM
el CS verbal „Wiır wurden och Unterrichts- und Kultusministerium CI -

mehr Seelsorger Urc. S1€ KB-Arbeit| und nNannten INs eie Besprechungen ber
hatten für die Seelsorge und für uns selbst das Kirchenbeitragsgesetz eführt wurden.
AaUS ihr reichen (Jewinn Der errgott Im Protokoll der VO Mäaärz 194 /
selbst segnetl die mühevolle24  Liebmann / Kirchenbeitrag/Kirchensteuer — Kultussteuer/Kultursteuer  schen Funktion die Erinnerung an die ver-  chenbeiträge laut. Tirol kann hier als Initia-  nachlässigte KB-Pflicht von selbst wach.“  tor gelten und die BRD als Leitbild.”* Sehr  Als ganz besonders pastoral nutzbringend  bald hat sich auch die Österreichische Bi-  wird die vollständige Erfassung der Pfar-  schofskonferenz mit der Änderung dieses  rei erachtet: „Die karteimäßige Erfassung,  nationalsozialistischen Kirchenbeitragsge-  die bisher mehr dem Belieben der einzel-  setzes beschäftigt: So nimmt die Bischofs-  nen Seelsorger überlassen war, ist nun all-  konferenz (BK) vom 25. März 1947 einen  gemein geworden und hat sich als unent-  Bericht entgegen, wonach unter Beisein des  «19  behrlich erwiesen.  St. Pöltener Bischofs Michael Memelauer  Mit Dank und als Gewinn für die Pas-  mit dem kurzzeitig zum Unterstaatssekre-  toral wird somit das Kirchenbeitragsgesetz  tär aufgestiegenen und rückwirkend mit  zwei Jahre vor dem Ende des NS-Desasters  1. Jänner 1945 von der österreichischen  gewürdigt und förmlich belobigt. Denn, so  Bundesregierung zum Sektionschef im  heißt es verbal: „Wir wurden sogar noch  Unterrichts- und Kultusministerium er-  mehr Seelsorger durch sie [KB-Arbeit] und  nannten Ernst Hefel Besprechungen über  hatten für die Seelsorge und für uns selbst  das Kirchenbeitragsgesetz geführt wurden.  aus ihr reichen Gewinn  . Der Herrgott  Im Protokoll der BK vom 25. März 1947  selbst segnet die mühevolle ... KB-Arbeit  wird diesbezüglich festgehalten: „Hefelsieht  des Seelsorgers so sehr, daß wir freudigen  ein, daß das Gesetz in der jetzigen Form für  Herzens danken können.  «20  die Kirche untragbar sei. Nach seiner Mei-  Richard Puza fasste für die NS-Zeit  nung sei aber der jetzige Zeitpunkt für die  treffend zusammen: „Die Katholische Kir-  Schaffung eines neuen Gesetzes ungünstig.  che stellte sich relativ rasch auf die neue  Man würde einem künftigen Konkordat  Situation ein und die Kirchenbeiträge wur-  vorgreifen und eine Grundlage schaffen,  die sich für das Konkordat als nicht vorteil-  den erfolgreich eingeführt. Die erwartete  «21  Austrittswelle trat nicht ein.  haft erweisen könnte. Im Falle von Konkor-  datsverhandlungen sei der Vatikan allein  4  Im wiedererstandenen Österreich —  Vertragspartner, jetzt müßten alle anderen  Kirchen mitberücksichtigt werden. Hefel  Ringen um staatliche Kultussteuer  statt Kirchenbeitrag  versprach, daß der Kirche im Falle der Bei-  behaltung des Kirchenbeitragsgesetzes kein  Bald nach dem Ende des nationalsozia-  Unrecht zugefügt und daß es in der loyals-  «23  listischen Schreckensregimes wurde, aus-  ten Form gehandhabt werden würde.  gehend von Westösterreich, der kirchliche  Genannter Bericht reflektiert bereits  Ruf nach staatlicher Einhebung der Kir-  den Vorschlag auf Umwandlung des Kir-  19  Die Kirchenbeitragsarbeit des Seelsorgers (s. Anm. 17), 641.  20  Ebd., 646.  21  Richard Puza, Die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich, in: E. Gatz, Die  Kirchenfinanzen (s. Anm. 1), 281-290, resp. 290.  22  Karl Bohaczek, Erinnerungen 45 Jahre Kirchenbeitrag, Wien 1984, 54; Sebastian Ritter, 50 Jahre  Kirchenbeitrag in Österreich - Für und Wider, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s.  Anm. 2), 17-28.  23  Alfred Kostelecky, Das Kirchenbeitragsgesetz. Seine Entstehung und Auswirkung bis heute, in:  H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 123-135; resp. 128.- Arbe!ll wird diesbezüglich festgehalten: eiesieht
des Seelsorgers sehr, da{fß WITFr freudigen e1IN, Cdafß das (Jesetz In der Jetzıgen Form für
Herzens danken können. CO} die Kirche untragbar SE1. ach SeiINer Me1Il-

Richard Puza fasste für die NS-Zeit NUNg Se1 aber der Jetzige Zeitpunkt für die
Tellen: „DIe Katholische KIr- Schaffung eiInNnes (Jesetzes ungunstig.
che tellte sich relativ rasch auf die CU«eC Man wurde einem künftigen Konkordat
Situation ein und die Kirchenbeiträge WUL - vorgreifen und eine Grundlage SscChallen,

die sich für das Konkordat als nicht vorteil-den erfolgreich eingeführt. DIe erwartete
e ]Austrittswelle trat nicht e1in. haft er welıisen könnte. Im VO  u Konkor-

datsverhandlungen Se1 der Vatikan allein
m wiedererstandene Osterreich Vertragspartner, Jetz müftten alle anderen

Kirchen mitberücksichtigt werden. eieRıngen cstaatlıche Kultussteuer
Kirchenbeitrag versprach, der Kirche 1mM der Bel-

behaltung des Kirchenbeitragsgesetzes kein
Bald ach dem Ende des nationalsozia- Unrecht zugefügt und da{fß CN In der loyals-

3listischen Schreckensregimes wurde, AaUS- ten Form gehandhabt werden würde.
gehend VO  b Westösterreich, der kirchliche (Jenannter Bericht reflektiert bereits
Ruf ach staatlicher inhebung der KIr- den Vorschlag auf Umwandlung des KIır-

DIie Kirchenbeitragsarbeit des Seelsorgers s Anm 17), 641
Ebd., 646

21 Richard Puzad, DIie e1t der nationalsozialistischen Herrschaft ın Österreich, 1n (1 ätz, DIie
Kirchenfinanzen (S. Anm. 1) 28 —290, ICSD. 290
arl Bohaczek, Erinnerungen 45 Jahre Kirchenbeitrag, Wiıen 1984, 54; Sehastian KRılkter, Jahre
Kirchenbeitrag ın ÖOsterreich Fur un: Wider, 1n Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen s
Anm 2) 17-)28
Alfred Kostelecky, Das Kirchenbeitragsgesetz. Seine Entstehung un: Auswirkung bis heute, 1:

Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen s Anm 2) 123-135; LESD. 128
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19 Die Kirchenbeitragsarbeit des Seelsorgers (s. Anm. 17), 641.
20 Ebd., 646.
21 Richard Puza, Die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft  in Österreich, in: E. Gatz, Die 

Kirchenfi nanzen (s. Anm. 1), 281–290, resp. 290.
22 Karl Bohaczek, Erinnerungen 45 Jahre Kirchenbeitrag, Wien 1984, 54; Sebastian Ritter, 50 Jahre 

Kirchenbeitrag in Österreich – Für und Wider, in: H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. 
Anm. 2), 17–28.

23 Alfred Kostelecky, Das Kirchenbeitragsgesetz. Seine Entstehung und Auswirkung bis heute, in: 
H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 123–135; resp. 128.
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schen Funktion die Erinnerung an die ver-

nachlässigte KB-Pflicht von selbst wach.“ 

Als ganz besonders pastoral nutzbringend 

wird die vollständige Erfassung der Pfar-

rei erachtet: „Die karteimäßige Erfassung, 

die bisher mehr dem Belieben der einzel-

nen Seelsorger überlassen war, ist nun all-

gemein geworden und hat sich als unent-

behrlich erwiesen.“19

Mit Dank und als Gewinn für die Pas-

toral wird somit das Kirchenbeitragsgesetz 

zwei Jahre vor dem Ende des NS-Desasters 

gewürdigt und förmlich belobigt. Denn, so 

heißt es verbal: „Wir wurden sogar noch 

mehr Seelsorger durch sie [KB-Arbeit] und 

hatten für die Seelsorge und für uns selbst 

aus ihr reichen Gewinn … Der Herrgott 

selbst segnet die mühevolle … KB-Arbeit 

des Seelsorgers so sehr, daß wir freudigen 

Herzens danken können.“20

Richard Puza fasste für die NS-Zeit 

treffend zusammen: „Die Katholische Kir-

che stellte sich relativ rasch auf die neue 

Situation ein und die Kirchenbeiträge wur-

den erfolgreich eingeführt. Die erwartete 

Austrittswelle trat nicht ein.“21

4. Im wiedererstandenen Österreich – 
Ringen um staatliche Kultussteuer 
statt Kirchenbeitrag

Bald nach dem Ende des nationalsozia-

listischen Schreckensregimes wurde, aus-

gehend von Westösterreich, der kirchliche 

Ruf nach staatlicher Einhebung der Kir-

chenbeiträge laut. Tirol kann hier als Initia-

tor gelten und die BRD als Leitbild.22 Sehr 

bald hat sich auch die Österreichische Bi-

schofskonferenz mit der Änderung dieses 

nationalsozialistischen Kirchenbeitragsge-

setzes beschäftigt: So nimmt die Bischofs-

konferenz (BK) vom 25. März 1947 einen 

Bericht entgegen, wonach unter Beisein des 

St. Pöltener Bischofs Michael Memelauer 

mit dem kurzzeitig zum Unterstaatssekre-

tär aufgestiegenen und rückwirkend mit 

1. Jänner 1945 von der österreichischen 

Bundesregierung zum Sektionschef im 

Unterrichts- und Kultusministerium er-

nannten Ernst Hefel Besprechungen über 

das Kirchenbeitragsgesetz geführt wurden. 

Im Protokoll der BK vom 25. März 1947 

wird diesbezüglich festgehalten: „Hefel sieht 

ein, daß das Gesetz in der jetzigen Form für 

die Kirche untragbar sei. Nach seiner Mei-

nung sei aber der jetzige Zeitpunkt für die 

Schaffung eines neuen Gesetzes ungünstig. 

Man würde einem künftigen Konkordat 

vorgreifen und eine Grundlage schaffen, 

die sich für das Konkordat als nicht vorteil-

haft erweisen könnte. Im Falle von Konkor-

datsverhandlungen sei der Vatikan allein 

Vertragspartner, jetzt müßten alle anderen 

Kirchen mitberücksichtigt werden. Hefel 

versprach, daß der Kirche im Falle der Bei-

behaltung des Kirchenbeitragsgesetzes kein 

Unrecht zugefügt und daß es in der loyals-

ten Form gehandhabt werden würde.“23

Genannter Bericht reflektiert bereits 

den Vorschlag auf Umwandlung des Kir-
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chenbeitragsgetzes In ein Kultussteuerge- Stattdessen und als Ersatz für das NS-Kir-
SeTZ, den der Finanzkammerdirektor VO  b chenbeitragsgesetz SO ein Kultussteuer-
ST Pölten, Kanonikus Karl Draxler, CI - SESETZ VO Öösterreichischen Nationalrat als
arbeitet und seiInen ollegen Finanzkam- Bundesverfassungsgesetz beschlossen Dbzw.

installiert werden. Es SO für alle VOmerdirektoren Marz 194 / V|  ra-
SCH hatte.** Staat anerkannten Religionsgemeinschaf-

Zunächst War Draxler mıt dem NS- ten abgefasst werden und gelten. 1ese
Kirchenbeitragsgesetz scharf 1Ns Gericht Kultussteuer SO 1mM Wege des staatlichen
SCHANSCH: 1esSes Se1 ein Zwangs- und Steuerapparates Urc. Zuschläge en
Raubgesetz, das der Kirche aufgezwungen direkten Steuern hereingebracht werden.
worden Se1 und die Ursache einer traurıgen DIe VO  u den Verteidigern des Kirchenbei-
Kirchenaustrittsbewegung, die ihr Hun- LragsSPESECELIZES vorgebrachten Argumente:
derttausende entrissen habe. DIe Kirche „ ES hat uns VO  b der Bindung den Staat
und ihre Tiester habe CN mıt ungewohn- gelöst”, erwıiesen sich als Scheingründe.
ten, heiklen und zeitraubenden ufgaben DIe Etablierung des Kultussteuergesetzes
belastet, S1€ einer Art Steuereintreiber „brächte der Kirche eine Entlastung VO  b

erniedrigt und dadurch missliebig Agenden, die S1€ derzeit gleichsam laien-
chen versucht, zudem werden ersonen, mäfßig ausübt, während 1mM Wege eiInes
die VO Staat ihres geringen FE1IN- Kultussteuergesetzes eine fachmännische
kommens nicht besteuert wurden, VO  b Durchführung derselben erfolgen würde.“
der Kirche Urc. das Kirchenbeitrags- Natürlich Se1 neben dieser Kultussteuer

VO  b einem etwa och entrichtendenSESECLZ sehr ohl besteuert, womlıt S1€ In
den erdac. gebrac. werde, unsozial Kirchengeld „(NaAaC. bayerischem Muster)”
SEC1IN. Nirgendwo gebe CN ein derart har- völlig abzusehen, „da dies eine Weiterfüh-
tes Kirchenbeitragsgesetz wI1Ie 1mM katholi- LUNS der bisherigen - Arbe!ll edingen
schen Österreich. Was die Errungenschaft und VO  b der Bevölkerung kaum verstan-
der Pfarrkirchenräte eireIle, nehme IHNan den und gebilligt würde
ohl Sitzungen teil, die Herrschaften Bel em Kingen, Beraten und Ven-
drückten sich aber VOL jeglichem ulsen- tilieren der Kirchenbeitrags- oder Kultus-
dienst, „SOda: Me1s der Pfarrer allein die steuerfrage schwebte die Konkordatsfrage,

Kirchenbeitragsarbeit eisten hat, die vordringlich Dbzw. junktimiert lösen
sofern nicht andere freiwillige oder be- Sel, 1mM aum. Das 1mM Junı 1933 abge-
zahlte Helfer(innen) finden weiß“.* schlossene und mıt Maı 1934 rati{izierte

Darauf rag Draxler seiInen VOTr- „Dollfufßkonkordat” War VO

schlag VO  S iıne Wiederherstellung des NS-Regime Nle anerkannt worden, und
alten Zustandes VOLF dem Anschluss die staatliche Nicht-Anerkennung setizte
Hitler-Deutschland mıt Se1lINer staatlichen sich ach dem Untergang des NS-Regimes
KONgrua komme natürlich nicht In Frage. 1945 auch In der LL epubli fort.?”

Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (S. Anm 2) 6471
Ebd., 647
Ebd., 645
Alfred Kostelecky, Anerkennung der Rechtsgültigkeit des Osterreichischen Konkordates VO

Junı 1933 durch Cdie Zusatzverträge mıt dem Hl Stuhl ın den Jahren 1965 bis 1976, 1: Herhert
Schambeck (He.) Kirche Uun: aal YıLZ Fckert zu Geburtstag, Berlin 1976, 215239

25

24 H. Paarhammer, Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 647f.
25 Ebd., 647.
26 Ebd., 648.
27 Alfred Kostelecky, Anerkennung der Rechtsgültigkeit des Österreichischen Konkordates vom 5. 

Juni 1933 durch die Zusatzverträge mit dem Hl. Stuhl in den Jahren 1965 bis 1976, in: Herbert 
Schambeck (Hg.), Kirche und Staat. Fritz Eckert zum 65. Geburtstag, Berlin 1976, 215–239.
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chenbeitragsgetzes in ein Kultussteuerge-

setz, den der Finanzkammerdirektor von 

St. Pölten, Kanonikus Karl Draxler, er-

arbeitet und seinen Kollegen Finanzkam-

merdirektoren am 13. März 1947 vorgetra-

gen hatte.24

Zunächst war Draxler mit dem NS-

Kirchenbeitragsgesetz scharf ins Gericht 

gegangen: Dieses sei ein Zwangs- und 

Raubgesetz, das der Kirche aufgezwungen 

worden sei und die Ursache einer traurigen 

Kirchenaustrittsbewegung, die ihr Hun-

derttausende entrissen habe. Die Kirche 

und ihre Priester habe es mit ungewohn-

ten, heiklen und zeitraubenden Aufgaben 

belastet, sie zu einer Art Steuereintreiber 

erniedrigt und dadurch missliebig zu ma-

chen versucht, zudem werden Personen, 

die vom Staat wegen ihres geringen Ein-

kommens nicht besteuert wurden, von 

der Kirche durch das Kirchenbeitrags-

gesetz sehr wohl besteuert, womit sie in 

den Verdacht gebracht werde, unsozial zu 

sein. Nirgendwo gebe es ein derart har-

tes Kirchenbeitragsgesetz wie im katholi-

schen Österreich. Was die Errungenschaft 

der Pfarrkirchenräte betreffe, nehme man 

wohl an Sitzungen teil, die Herrschaften 

drückten sich aber vor jeglichem Außen-

dienst, „sodaß meist der Pfarrer allein die 

ganze Kirchenbeitragsarbeit zu leisten hat, 

sofern er nicht andere freiwillige oder be-

zahlte Helfer(innen) zu finden weiß“.25

Darauf trägt Draxler seinen Vor-

schlag vor: Eine Wiederherstellung des 

alten Zustandes vor dem Anschluss an 

Hitler-Deutschland mit seiner staatlichen 

Kongrua komme natürlich nicht in Frage. 

Stattdessen und als Ersatz für das NS-Kir-

chenbeitragsgesetz solle ein Kultussteuer-

gesetz vom österreichischen Nationalrat als 

Bundesverfassungsgesetz beschlossen bzw. 

installiert werden. Es solle für alle vom 

Staat anerkannten Religionsgemeinschaf-

ten abgefasst werden und gelten. Die se 

Kultussteuer solle im Wege des staatlichen 

Steuerapparates durch Zuschläge zu allen 

direkten Steuern hereingebracht werden. 

Die von den Verteidigern des Kirchenbei-

tragsgesetzes vorgebrachten Argumente: 

„Es hat uns von der Bindung an den Staat 

gelöst“, erwiesen sich als Scheingründe. 

Die Etablierung des Kultussteuergesetzes 

„brächte der Kirche eine Entlastung von 

Agenden, die sie derzeit gleichsam laien-

mäßig ausübt, während im Wege eines 

Kultussteuergesetzes eine fachmännische 

Durchführung derselben erfolgen würde.“ 

Natürlich sei neben dieser Kultussteuer 

von einem etwa noch zu entrichtenden 

Kirchengeld „(nach bayerischem Muster)“ 

völlig abzusehen, „da dies eine Weiterfüh-

rung der bisherigen KB-Arbeit bedingen 

und von der Bevölkerung kaum verstan-

den und gebilligt würde“.26

Bei allem Ringen, Beraten und Ven-

tilieren der Kirchenbeitrags- oder Kultus-

steuerfrage schwebte die Konkordatsfrage, 

die vordringlich bzw. junktimiert zu lösen 

sei, im Raum. Das im Juni 1933 abge-

schlossene und mit 1. Mai 1934 ratifizierte 

so genannte „Dollfußkonkordat“ war vom 

NS-Regime nie anerkannt worden, und 

die staatliche Nicht-Anerkennung setzte 

sich nach dem Untergang des NS-Regimes 

1945 auch in der II. Republik fort.27
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DEN Konkordat zementıIe staatlichen Kirchensteuereinhebung he-
den Kirchenbeitrag reinbringen möchte. 1e8se Kultussteuer

ware für alle Staatsbürger, also auch für
Mıt den erfolgreichen Staatsvertragsver- die Konfessionslosen, ach gleichen (Je-

sichtspunkten einzuheben und wuürdehandlungen und mıt dem Abschluss des
Staatsvertrages 1mM Maı 1955 selber bahnte anteilmäfßig ach der Kopfquote der Reli-
sich auch für die Kirche, für ihr STaatls- gionszugehörigen den einzelnen Bekennt-

Nıssen zugeteilt werden. Der Beltrag fürkirchliches Verhältnis, eine grundlegend
CUuU«C und aAußerst positive Situation die Konfessionslosen wurde dem Bundes-
Im Speziellen stellten sich die vermOögens- M1INıSterLUM für Unterricht ZUFK Verfügung
rec  1chen Angelegenheiten, die TODIeme stehen etwa für kulturelle Zwecke dieser

COdie Gültigkeit des Konkordates und die Kreise
Kirchenbeitragsfrage NEeUu und wesentlich Er, Bischof Schoiswohl, habe darauf-
gunstiger dar.  28 So konnte auf der Herbst- hiın die Frage gestellt, OD der Staat bereit
konferenz der Öösterreichischen ISChHhOofe ware, die Kirchensteuereinhebung der
des Jahres 956 ihr Vermögens- und F1- Finanzamter unentgeltlich eisten,
nanzreferent, Diözesanbischof Josef Schois- dass auf der einen Selte ohl eine auer-
wohl, ber eine einschlägige Besprechung leistung eboten würde, auf der anderen

Selte In der Offentlichkeit ein ZuschussSeptember 956 ıIn a1lnz zwischen
den Vertretern des Unterrichtsministe- des Staates nicht aufschiene. Sektionschef
F1UMSs und den Vertretern des 1Nanzm1- Dr. Heilingsetzer habe diesen Vorschlag
Nnısteriıums einerseılmts und den kirchlichen als durchaus akzeptabel betrachtet. ach
Vertretern, Erzbischof Franz Ön1g und diesem Sseinem Bericht tellte Schoiswohl
Schoiswohl anderseits, berichten. seiInen bischöflichen MEDrudern auf der

Der Vertreter des Finanzmıinısteriums, die Gretchenfrage, OD
Sektionschef Dr. Eduard Heilingsetzer, der ‚A) auf eine dauernde Geldleistung des
vier re spater selber kurzzeitig Finanz- Staates die bischöflichen Kurlen

verzichtet werden kann,mM1NısSter habe deponiert, das Finanz-
M1NısSterımum wolle VO  b einer dauernden die staatliche Kirchensteuereinhebung
Geldleistung die Kirche ‚etwa für die erwünscht erscheint.
bischöflichen Kurien| nichts WwISSsSen. Statt- DIe KONsequenz einer staatlichen Einhe-
dessen schlage der Sektionsche VOIL,; „dafß bung ware eine bundeseinheitliche Kege-
die Kirche ihre eıträge auf dem Wege der lung, Ca eine verschiedene Handhabung

Alfred Kostelecky, DIie Anerkennung des Österreichischen Konkordates VOoO Jun] 1933 un: Cdie
ertrage der Republik ÖOsterreich miıt dem Hl Stuhl VO  3 1960 bis 1962, 1: ANION Burghardt
(Ho.) Im DIienste der Sozlalreform. Festschrift für arl Kummer, Wiıen 1965, 431-441; Kirche
un: aal ın Österreich, hg, 1m Auftrag der Österreichischen Bischofskonferenz, Wiıen
Bischof Schoiswohl hat auf dem maschingeschriebenen Bericht für Clie Herbstbischofskonfe-
1E117 des Jahres 1956 VOT der Überschrift „Bischofskonferenz. Pkt V1“ handschriftlich notlert:
„Bericht des bischöfl. Referenten Schoiswohl VOT der“. Diözesanarchiv (3iraz (DAG) Akten
VOoO  3 Bischof Schoiswohl in der Urk.-Box). Schoiswohl hat, datiert mıt 1961, 1nN€ penible
Sammlung VOoO  3 Aktenstücken den Konkordats- un: vermögensrechtlichen Fragen angelegt
un: vermerkt: „DIE ın diesem Konvolut enthaltenen Akten sind für das Archiv bestimmt. N1€e
dürfen VOT 1980 weder veröffentlicht noch Studienzwecken benützt werden.“ Dr Norbert
Müller, dem Leiter des DAG, S£1 für Cdie Zurverfügungstellung gedankt.

26

28 Alfred Kostelecky, Die Anerkennung des österreichischen Konkordates vom 5. Juni 1933 und die 
Verträge der Republik Österreich mit dem Hl. Stuhl von 1960 bis 1962, in: Anton Burghardt u. a. 
(Hg.), Im Dienste der Sozialreform. Festschrift  für Karl Kummer, Wien 1965, 431–441; Kirche 
und Staat in Österreich, hg. im Auft rag der österreichischen Bischofskonferenz, Wien 31955.

29 Bischof Schoiswohl hat auf dem maschingeschriebenen Bericht für die Herbstbischofskonfe-
renz des Jahres 1956 vor der Überschrift  „Bischofskonferenz. Pkt. VI.“ handschrift lich notiert: 
„Bericht des bischöfl . Referenten Schoiswohl vor der“. Diözesanarchiv Graz (DAG), Akten 
von Bischof Schoiswohl (in der Urk.-Box). Schoiswohl hat, datiert mit 14. 2. 1961, eine penible 
Sammlung von Aktenstücken zu den Konkordats- und vermögensrechtlichen Fragen angelegt 
und vermerkt: „Die in diesem Konvolut enthaltenen Akten sind für das Archiv bestimmt. Sie 
dürfen vor 1980 weder veröff entlicht noch zu Studienzwecken benützt werden.“ Dr. Norbert 
Müller, dem Leiter des DAG, sei für die Zurverfügungstellung gedankt.
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5. Das Konkordat zementiert 
den Kirchenbeitrag

Mit den erfolgreichen Staatsvertragsver-

handlungen und mit dem Abschluss des 

Staatsvertrages im Mai 1955 selber bahnte 

sich auch für die Kirche, d.h. für ihr staats-

kirchliches Verhältnis, eine grundlegend 

neue und äußerst positive Situation an. 

Im Speziellen stellten sich die vermögens-

rechtlichen Angelegenheiten, die Probleme 

um die Gültigkeit des Konkordates und die 

Kirchenbeitragsfrage neu und wesentlich 

günstiger dar.28 So konnte auf der Herbst-

konferenz der österreichischen Bischöfe 

des Jahres 1956 ihr Vermögens- und Fi-

nanzreferent, Diözesanbischof Josef Schois-

wohl, über eine einschlägige Besprechung 

am 14. September 1956 in Lainz zwischen 

den Vertretern des Unterrichtsministe-

riums und den Vertretern des Finanzmi-

nisteriums einerseits und den kirchlichen 

Vertretern, Erzbischof Franz König und 

Schoiswohl anderseits, berichten.

Der Vertreter des Finanzministeriums, 

Sektionschef Dr. Eduard Heilingsetzer, der 

vier Jahre später selber kurzzeitig Finanz-

minister war, habe deponiert, das Finanz-

ministerium wolle von einer dauernden 

Geldleistung an die Kirche [etwa für die 

bischöflichen Kurien] nichts wissen. Statt-

dessen schlage der Sektionschef vor, „daß 

die Kirche ihre Beiträge auf dem Wege der 

staatlichen Kirchensteuereinhebung he-

reinbringen möchte. Diese Kultussteuer 

wäre für alle Staatsbürger, also auch für 

die Konfessionslosen, nach gleichen Ge-

sichtspunkten einzuheben und würde 

anteilmäßig nach der Kopfquote der Reli-

gionszugehörigen den einzelnen Bekennt-

nissen zugeteilt werden. Der Beitrag für 

die Konfessionslosen würde dem Bundes-

ministerium für Unterricht zur Verfügung 

stehen etwa für kulturelle Zwecke dieser 

Kreise.“29

Er, Bischof Schoiswohl, habe darauf-

hin die Frage gestellt, ob der Staat bereit 

wäre, die Kirchensteuereinhebung der 

Finanzämter unentgeltlich zu leisten, so 

dass auf der einen Seite wohl eine Dauer-

leistung geboten würde, auf der anderen 

Seite in der Öffentlichkeit ein Zuschuss 

des Staates nicht aufschiene. Sektionschef 

Dr. Heilingsetzer habe diesen Vorschlag 

als durchaus akzeptabel betrachtet. Nach 

diesem seinem Bericht stellte Schoiswohl 

seinen bischöflichen Amtsbrüdern auf der 

BK die Gretchenfrage, ob

„a) auf eine dauernde Geldleistung des 

Staates an die bischöflichen Kurien 

verzichtet werden kann,

b) die staatliche Kirchensteuereinhebung 

erwünscht erscheint.

Die Konsequenz einer staatlichen Einhe-

bung wäre eine bundeseinheitliche Rege-

lung, da eine verschiedene Handhabung 
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In den einzelnen Bundesländern für den VO  b den kircheneigenen Finanzkammern
kam DZw. befürchten WAarl.Staat ein Dıing der Unmöglichkeit 1st. Der

nterne Verteilungsschlüssel ware Angele- Of{fftfensic  1C. 1e der Geheimhal-
enheit der 10Zzesen; TELNC müflte dann tungsbeschluss nicht sehr ange. SO hatte

der Wilener diözesane Finanzkammerdi-einer bundeseinheitlichen Besoldungs-
ordnung übergegangen werden. 9 rektor, der Nachfolger Schoiswohls

Was 1mM OIliziellen Protokoll der In dieser Funktion, Prälat (Itto Taschner,
nicht aufscheint, hat der NEeU VO  b diesen einstimmigen Beschlüssen der
Wilener Erzbischof Tanz Ön1g, datiert Bischofskonferenz Wind bekommen und
mıt November 1956,;, „Notizen wurde bei seInem Vorgänger und nunmeh-
ZU. Protokall der Konferenz der Osterrel- rigen Referenten der Bischofskonferenz
chischen ISChHhOofe 16 und Oktober Schoiswohl pomtiert und torpedierend
956 In Wie  C6 festgehalten. Tanz Ön1g vorstellig.”“
wörtlich: „Nach eingehender Debatte faißt och VOL Taschner hatte der ApOsto-
die den einstimmigen esCHLIuls, die lische Administrator des Burgenlandes,
Einhebung einer allgemeinen Kultussteuer Bischof Stephan Läszlö, seinen Vorgänger
Urc. den Staat als die gunstigste Form für und Amtsbruder Schoiswohl seiInNne Beden-
die Aufbringung der finanziellen Mittel ZUFK ken und Einwände In Frageform detaillier

w1isSssen lassen. Primar S1€ VO  b derVerhandlungsgrundlage für die Keglerung
nehmen. DIe beschlie{ßt ferner”, orge ber staatliche Einmischung und

el CS welter wörtlich In den VO  u Ön1g Abhängigkeit
unterschriebenen Protokollergänzungen, EINn halbes Jahr spater, ortag der
„den vorliegenden esSCHIU:; als streng VOCI- Frühjahrsbischofskonferenz 195/,
traulich behandeln, damıt nicht die F1- pril, hatte Schoiswohl mıt Unterrichts-

mM1n ıster Heinrich Drimmel*, der auchnanzkammerbeamten In unnötige ulre-
SUuNg gelangen.  «31 1eser zweıte Beschluss für Kultus zuständig WAal, eine vertrauliche
der scheint eulillic. markieren, dass Besprechung. Hierbei 1efß Drimmel den

Finanzreferenten der wIsSsen, dass derder Hauptwiderstand die staatliche
Kirchenbeitragseinhebung innerkirchli Finanzmiıinıster einhar': Kamlıtz schwers-

Ebd
41 DIie maschinschriftlichen Notizen umfassen wel Selten, sind handschriftlich mıt „Wilen,

13A1 56“ datiert Uun: VOoO  3 On1g unterzeichnet. DAG, Nachlass Pawlikowski, Bischofskonfe-
1E117 BIKO
Sammlung Schoiswohl s Anm 29) Der dreiseitige maschinschriftliche Akt 1st miıt 1957
sowohl handschriftlich WI1IE uch maschinschriftlich datiert. Anstelle der handschriftlichen
Unterschrift esteht maschinschriftlich: „DT. Taschner e h.“ e ersie Z eile der Eingabe erscheint
nicht 7zuletzt deshalb besonders iInteressant, weil hier der Tlerminus „Kultussteuer” auf „Kul-
tursteuer“ korrigiert aufscheint, un: AT handschriftlich über das maschinschriftliche Wort
Kultus darübergeschrieben. Demnach lautet Cdie apostrophierte erstie Z eile „deIlt einigen Mona-
ten 1st der Gedanke einer Art ‚Kultus/Kultursteuer‘ aktuell geworden.‘ Weilteres bei Maximilian
Liebmann, Von der „Kirchensteuer“ zu Kulturbeitrag. Fur Geschichte des Kirchenbeitrages ın
Österreich, 1n Paarhammer, Jahre Österreichisches Konkordat (S Anm 3) 529-543, IESL.
536f.
Maximilian Liebmann, Frele Kirchen 1m freien aal Heinrich Drimmel Uun: Cdie Stellung der
Kirchen ın Österreich, 1: Helmut Wohnout (He.) emokratie un: Geschichte, Wien-Köln-
Welmar 2007, 195—207
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30 Ebd.
31 Die maschinschrift lichen Notizen umfassen zwei Seiten, sind handschrift lich mit „Wien, am 

13. XI. 56“ datiert und von König unterzeichnet. DAG, Nachlass Pawlikowski, Bischofskonfe-
renz (BIKO).

32 Sammlung Schoiswohl (s. Anm. 29). Der dreiseitige maschinschrift liche Akt ist mit 4. 3. 1957 
sowohl handschrift lich wie auch maschinschrift lich datiert. Anstelle der handschrift lichen 
Unterschrift  steht maschinschrift lich: „Dr. Taschner e.h.“ Die erste Zeile der Eingabe erscheint 
nicht zuletzt deshalb besonders interessant, weil hier der Terminus „Kultussteuer“ auf „Kul-
tursteuer“ korrigiert aufscheint, und zwar handschrift lich über das maschinschrift liche Wort 
Kultus darübergeschrieben. Demnach lautet die apostrophierte erste Zeile: „Seit einigen Mona-
ten ist der Gedanke einer Art ,Kultus/Kultursteuer‘ aktuell geworden.“ Weiteres bei Maximilian 
Liebmann, Von der „Kirchensteuer“ zum Kulturbeitrag. Zur Geschichte des Kirchenbeitrages in 
Österreich, in: H. Paarhammer, 60 Jahre österreichisches Konkordat (s. Anm. 3), 529–543, resp. 
536f.

33 Maximilian Liebmann, Freie Kirchen im freien Staat. Heinrich Drimmel und die Stellung der 
Kirchen in Österreich, in: Helmut Wohnout (Hg.), Demokratie und Geschichte, Wien–Köln–
Weimar 2007, 195–207.
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in den einzelnen Bundesländern für den 

Staat ein Ding der Unmöglichkeit ist. Der 

interne Verteilungsschlüssel wäre Angele-

genheit der Diözesen; freilich müßte dann 

zu einer bundeseinheitlichen Besoldungs-

ordnung übergegangen werden.“30

Was im offiziellen Protokoll der BK 

nicht aufscheint, hat der neu ernannte 

Wiener Erzbischof Franz König, datiert 

mit 13. November 1956, unter „Notizen 

zum Protokoll der Konferenz der österrei-

chischen Bischöfe am 16. und 17. Oktober 

1956 in Wien“ festgehalten. Franz König 

wörtlich: „Nach eingehender Debatte faßt 

die BK den einstimmigen Beschluß, die 

Einhebung einer allgemeinen Kultussteuer 

durch den Staat als die günstigste Form für 

die Aufbringung der finanziellen Mittel zur 

Verhandlungsgrundlage für die Regierung 

zu nehmen. Die BK beschließt ferner“, 

heißt es weiter wörtlich in den von König 

unterschriebenen Protokollergänzungen, 

„den vorliegenden Beschluß als streng ver-

traulich zu behandeln, damit nicht die Fi-

nanzkammerbeamten in unnötige Aufre-

gung gelangen.“31 Dieser zweite Beschluss 

der BK scheint deutlich zu markieren, dass 

der Hauptwiderstand gegen die staatliche 

Kirchenbeitragseinhebung innerkirchlich 

von den kircheneigenen Finanzkammern 

kam bzw. zu befürchten war.

Offensichtlich hielt der Geheimhal-

tungsbeschluss nicht sehr lange. So hatte 

der Wiener diözesane Finanzkammerdi-

rektor, der erste Nachfolger Schoiswohls 

in dieser Funktion, Prälat Otto Taschner, 

von diesen einstimmigen Beschlüssen der 

Bischofskonferenz Wind bekommen und 

wurde bei seinem Vorgänger und nunmeh-

rigen Referenten der Bischofskonferenz 

Schoiswohl pointiert und torpedierend 

vorstellig.32

Noch vor Taschner hatte der Aposto-

lische Administrator des Burgenlandes, 

Bischof Stephan Làszlò, seinen Vorgänger 

und Amtsbruder Schoiswohl seine Beden-

ken und Einwände in Frageform detailliert 

wissen lassen. Primär waren sie von der 

Sorge über staatliche Einmischung und 

Abhängigkeit getragen.

Ein halbes Jahr später, am Vortag der 

Frühjahrsbischofskonferenz 1957, am 8. 

April, hatte Schoiswohl mit Unterrichts-

minister Heinrich Drimmel33, der auch 

für Kultus zuständig war, eine vertrauliche 

Besprechung. Hierbei ließ Drimmel den 

Finanzreferenten der BK wissen, dass der 

Finanzminister Reinhard Kamitz schwers-
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Einwände die staatliche Einhe- und den Bundeskanzler bat, SEe1IN „Ansehen
bung DZw. die Kultussteuer rhoben habe gegenüber dem errn Finanzmiıinıster In
und gegebenenfalls demissionleren wuürde. die Waagschale werfen, damıit dieser der
Schoiswohl berichtete Lags darauf der ta- Urc. seiInNne Beamten vorgeschlagenen LO-
genden das ausführliche und informa- Sung der Wiedergutmachung zustimme“.
t1ve Zusatzprotokol 1e dazu fest DIe Rohracher wörtlich fort „Sollte dies

bedauert, da{fß die vorgeschlagene FEIN- AaUS innerpolitischen Gründen 1mM ugen-
hebung der Kultussteuer Urc. den Staat 1C. nicht möglich se1nN, möchten die
nicht die Bewilligung des Finanzmiıinısters Öösterreichischen 1SCHOofe als unctıiım die
findet. S1e (BK) bittet, doch och einmal vorläufige Abgeltung In der Form VO  u Än-
diese Form der staatlichen Mitwirkung auf nultaten vorschlagen, die ach Wegfall der
ihre Durchführbarkeit überprüfen. Soll- edenken In einigen Jahren VO  u der Kul-
ten ZUTFK e1it unüberwindliche Schwierig- tus-(Kultur-)steuer abgelöst würden28  Liebmann / Kirchenbeitrag/Kirchensteuer — Kultussteuer/Kultursteuer  te Einwände gegen die staatliche Einhe-  und den Bundeskanzler bat, sein „Ansehen  bung bzw. die Kultussteuer erhoben habe  gegenüber dem Herrn Finanzminister in  und gegebenenfalls demissionieren würde.  die Waagschale zu werfen, damit dieser der  Schoiswohl berichtete tags darauf der ta-  durch seine Beamten vorgeschlagenen Lö-  genden BK; das ausführliche und informa-  sung der Wiedergutmachung zustimme“.  tive Zusatzprotokoll hielt dazu fest: „... Die  Rohracher fährt wörtlich fort: „Sollte dies  BK bedauert, daß die vorgeschlagene Ein-  aus innerpolitischen Gründen im Augen-  hebung der Kultussteuer durch den Staat  blick nicht möglich sein, so möchten die  nicht die Bewilligung des Finanzministers  österreichischen Bischöfe als Iunctim die  findet. Sie (BK) bittet, doch noch einmal  vorläufige Abgeltung in der Form von An-  diese Form der staatlichen Mitwirkung auf  nuitäten vorschlagen, die nach Wegfall der  ihre Durchführbarkeit zu überprüfen. Soll-  Bedenken in einigen Jahren von der Kul-  ten zur Zeit unüberwindliche Schwierig-  tus-(Kultur-)steuer abgelöst würden ... Zu  keiten im Wege stehen, so schlägt die BK  diesem Ersuchen bewegt die Bischöfe der  vor, einstweilen eine Wiedergutmachung  Umstand, daß zahlreiche Kirchenbeitrags-  in der vom Finanzminister angebotenen  pflichtige, die die einmalige Leistung des  Form in die Wege zu leiten, nach Ablauf  Kirchenbeitrages (die sich aus technischen  einiger Zeit und nach Wegfall der gegen-  Gründen zumeist ergibt) hart empfin-  wärtigen Bedenken jedoch auf Einhebung  den, es begrüßen möchten, durch laufend  der Kultussteuer durch den Staat zurück-  kleine Abzüge einem Engpaß im eigenen  zukommen. Ein Junktim zwischen der  Haushalt zu entgehen. Überdies möch-  ten die Bischöfe der Gefahr ausweichen,  staatlichen Einhebung und den Annuitäten  wäre festzuhalten. Die Bischöfe möchten  bei den staatlichen Budgetbesprechungen  vor allem der jährlich wiederkehrenden  alljährlich der öffentlichen Debatte preis-  Gefahr ausweichen, bei den Budgetbera-  gegeben zu werden, was bei Leistung von  tungen mit den auf die Kirche entfallenden  Annuitäten und eines Kontinuums, gemäß  Beträgen der öffentlichen Diskussion aus-  dem Plan des Herrn Finanzministers, un-  «34  ausbleiblich wäre.  35  gesetzt zu sein.  In Ausführung dieser Beschlüsse rich-  Bundeskanzler Julius Raab vermochte  tete mit Datum 20. April 1957 der Vorsit-  seinen Finanzminister Reinhard Kamitz  zende der BK, der Salzburger Erzbischof  nicht umzustimmen, womit die endgültige  Andreas Rohracher, namens der österrei-  Lösung auf die Schiene von Konkordats-  chischen Bischöfe eine Eingabe an Bundes-  verhandlungen gelegt wurde. Bemerkens-  kanzler Julius Raab, in der die BK ihre tiefe  wert erscheint im Aktenlauf im Übrigen  Betroffenheit über die negative Haltung  die terminologische Benennungsgeschich-  des Finanzministers zum Ausdruck brachte  te dieser Abgaben für die Kirche; sie dürfte  54 M. Liebmann, ebd., 538. Das „Zusatzprotokoll der Besprechung der österreichischen Bischö-  fe am 9. und 10.4.1957 in Wien“ ist mit 29.4.1957 datiert, von Bischof-Koadjutor Franz Zak  unterschrieben und mit einem Rundstempel, lautend auf „Sekretariat der Bischofskonferenz  Österreichs“, versehen (s. Anm. 29).  35  Der handschriftliche Entwurf dieses Schreibens stammt von Schoiswohl, Erzbischof Rohracher  hat ihn praktisch unverändert übernommen. Sowohl Schoiswohls handschriftlicher Entwurf  wie auch Rohrachers Schreiben an Bundeskanzler Raab in Abschrift finden sich in der Samm-  lung Schoiswohl (s. Anm. 29).Zu
keiten 1mM Wege stehen, schlägt die diesem Ersuchen bewegt die 1SCHOTIe der
VOI, einstweilen eine Wiedergutmachung Umstand, da{fß zahlreiche Kirchenbeitrags-
In der VO Finanzmıinıster angebotenen pflichtige, die die einmalige eistung des
Form In die Wege leiten, ach Ablauf Kirchenbeitrages die sich AaUS technischen
einiger eit und ach Wegfall der 11- Gründen zume1lst ergibt) hart empfin-
wärtigen edenken jedoch auf Einhebung den, CS egrüßen möchten, Urc. aufend
der Kultussteuer Urc. den Staat zurück- kleine Abzüge eiInem Engpafs 1mM eigenen
zukommen. E1n Junktim zwischen der ausha. entgehen. Überdies möch-

ten die 1SCHhOTIe der Gefahr ausweichen,staatlichen Einhebung und den Annultäten
ware festzuhalten. DIe 1SCHOTIe möchten bel den staatlichen Budgetbesprechungen
VOLF em der jJährlic wiederkehrenden alljährlich der Ööffentlichen Debatte prelis-
Gefahr ausweichen, bel den Budgetbera- egeben werden, Was bel eistung VO  b

Lungen mıt den auf die Kirche entfallenden Annultäten und eiInNnes KOontinuums, gemä:
eträgen der Ööffentlichen Diskussion aUS- dem Plan des errn Finanzmiinısters,

C341 ausbleiblich ware35gesetzt SEC1IN.
In Ausführung dieser Beschlüsse rich- Bundeskanzler Julius Raab vermochte

teie mıt atum pri 195 / der Ofrsıt- seiInen Finanzmiıinıster einhar: Kamlıtz
zende der der Salzburger Erzbischof nicht umzusiimmen, womlıt die endgültige
Andreas Rohracher, der Ostierrel- Lösung auf die chiene VO  b Konkordats-
chischen 1SCHhOTIe eine Eingabe Bundes- verhandlungen gelegt wurde. emerkens-
kanzler Julius Raab, In der die ihre tiefe wert erscheint 1mM Aktenlauf 1mM Übrigen
Betroffenheit ber die negatiıve Haltung die terminologische Benennungsgeschich-
des Finanzmıinısters ZU. USdruc brachte dieser Abgaben für die Kirche: S1€ dürfte

Liebmann, eb: 5358 IDER „Zusatzprotokoll der Besprechung der Österreichischen Bischö-
fe un: 10  N 1957 ın Wien“ 1st mıt 209  S 1957 datiert, VOoO  3 Bischof-Koadjutor Franz 7ak
unterschrieben Uun: mıt einem Rundstempel, autend auf „Sekretariat der Bischofskonferenz
Österreichs“ versehen (S. Anm. 29)
Der handschriftliche Entwurf dieses Schreibens SLAIM ML VOoO  3 Schoiswohl, Erzbischof Rohracher
hat ih praktisch uUunverändert übernommen. Sowohl Schoiswohls handschriftlicher Entwurf
WI1IE uch Rohrachers Schreiben Bundeskanzler aahb ın Abschrift finden sich ın der amm-
lung Schoiswohl s Anm 29)
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34 M. Liebmann, ebd., 538. Das „Zusatzprotokoll der Besprechung der österreichischen Bischö-
fe am 9. und 10. 4. 1957 in Wien“ ist mit 29. 4. 1957 datiert, von Bischof-Koadjutor Franz Zak 
unterschrieben und mit einem Rundstempel, lautend auf „Sekretariat der Bischofskonferenz 
Österreichs“, versehen (s. Anm. 29).

35 Der handschrift liche Entwurf dieses Schreibens stammt von Schoiswohl, Erzbischof Rohracher 
hat ihn praktisch unverändert übernommen. Sowohl Schoiswohls handschrift licher Entwurf 
wie auch Rohrachers Schreiben an Bundeskanzler Raab in Abschrift  fi nden sich in der Samm-
lung Schoiswohl (s. Anm. 29).
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te Einwände gegen die staatliche Einhe-

bung bzw. die Kultussteuer erhoben habe 

und gegebenenfalls demissionieren würde. 

Schoiswohl berichtete tags darauf der ta-

genden BK; das ausführliche und informa-

tive Zusatzprotokoll hielt dazu fest: „… Die 

BK bedauert, daß die vorgeschlagene Ein-

hebung der Kultussteuer durch den Staat 

nicht die Bewilligung des Finanzministers 

findet. Sie (BK) bittet, doch noch einmal 

diese Form der staatlichen Mitwirkung auf 

ihre Durchführbarkeit zu überprüfen. Soll-

ten zur Zeit unüberwindliche Schwierig-

keiten im Wege stehen, so schlägt die BK 

vor, einstweilen eine Wiedergutmachung 

in der vom Finanzminister angebotenen 

Form in die Wege zu leiten, nach Ablauf 

einiger Zeit und nach Wegfall der gegen-

wärtigen Bedenken jedoch auf Einhebung 

der Kultussteuer durch den Staat zurück-

zukommen. Ein Junktim zwischen der 

staatlichen Einhebung und den Annuitäten 

wäre festzuhalten. Die Bischöfe möchten 

vor allem der jährlich wiederkehrenden 

Gefahr ausweichen, bei den Budgetbera-

tungen mit den auf die Kirche entfallenden 

Beträgen der öffentlichen Diskussion aus-

gesetzt zu sein.“34

In Ausführung dieser Beschlüsse rich-

tete mit Datum 20. April 1957 der Vorsit-

zende der BK, der Salzburger Erzbischof 

Andreas Rohracher, namens der österrei-

chischen Bischöfe eine Eingabe an Bundes-

kanzler Julius Raab, in der die BK ihre tiefe 

Betroffenheit über die negative Haltung 

des Finanzministers zum Ausdruck brachte 

und den Bundeskanzler bat, sein „Ansehen 

gegenüber dem Herrn Finanzminister in 

die Waagschale zu werfen, damit dieser der 

durch seine Beamten vorgeschlagenen Lö-

sung der Wiedergutmachung zustimme“. 

Rohracher fährt wörtlich fort: „Sollte dies 

aus innerpolitischen Gründen im Augen-

blick nicht möglich sein, so möchten die 

österreichischen Bischöfe als Iunctim die 

vorläufige Abgeltung in der Form von An-

nuitäten vorschlagen, die nach Wegfall der 

Bedenken in einigen Jahren von der Kul-

tus-(Kultur-)steuer abgelöst würden … Zu 

diesem Ersuchen bewegt die Bischöfe der 

Umstand, daß zahlreiche Kirchenbeitrags-

pflichtige, die die einmalige Leistung des 

Kirchenbeitrages (die sich aus technischen 

Gründen zumeist ergibt) hart empfin-

den, es begrüßen möchten, durch laufend 

kleine Abzüge einem Engpaß im eigenen 

Haushalt zu entgehen. Überdies möch-

ten die Bischöfe der Gefahr ausweichen, 

bei den staatlichen Budgetbesprechungen 

alljährlich der öffentlichen Debatte preis-

gegeben zu werden, was bei Leistung von 

Annuitäten und eines Kontinuums, gemäß 

dem Plan des Herrn Finanzministers, un-

ausbleiblich wäre.“35

Bundeskanzler Julius Raab vermochte 

seinen Finanzminister Reinhard Kamitz 

nicht umzustimmen, womit die endgültige 

Lösung auf die Schiene von Konkordats-

verhandlungen gelegt wurde. Bemerkens-

wert erscheint im Aktenlauf im Übrigen 

die terminologische Benennungsgeschich-

te dieser Abgaben für die Kirche; sie dürfte 
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das sich tändig verändernde Verhältnis dieser KB-Kanzleien für pfarrliche Zwecke
VO  b Kirche und Staat widerspiegeln: KIr- und dergleichen mehr.  ß Al das werde ach
chensteuer Kirchenbeitrag Kultussteuer Taschner VO  b der staatlichen Unabhängig-

Kultursteuer Kulturbeitrag. keit nicht aufgewogen.”“
Der engaglerte Kämpfer die Mıt dem „Vertrag zwischen dem Hl

staatliche Einhebung der Kultus-(Kultur-) und der epubli Österreich ZUFK

SteuUEer, der erzbischöfliche Direktor der egelung VO  b vermögensrechtlichen Be-
Wilener Finanzkammer, Taschner, jubelte ziehungen dem genannten ermO-
ber das Scheitern dieser Bemühungen gensverirag VO Junı 1960>/, wurde auch
tief befriedigt. Lediglich Erzbischof Ja der Kirchenbeitrag festgeschrieben Dbzw.
chym habe CI In seInem amp die zementiert. DIe Budgetpolitik des Fiınanz-
staatliche Kirchenbeitragseinhebung auf mınısters (Reinhard Kamıitz) und die PAS-
SseiINner Selte gehabt. DIe kirchliche Einhe- toral mothtivierte Staatsphobie hatten sich
bung garantiere nämlich die Wahrung der die Bischöfe, die mıt ihren
Unabhängigkeit der kirchlichen 1nan- Argumenten auf wesentlich höhere Yira-
ZEeMN und deren gesamte Verwaltung VO SC bei staatlicher Einhebung durchgesetzt.
Staat Taschner wörtlich: „Das pfer des Der versierte und professionell agierende

Finanzrefiferent der Schoiswohl, WarVerzichts einer höheren Kirchenbeitrags-
einnahme bei Einhebung Urc. den Staat mıt dem rgebnis es andere als zufrie-
MUSSE Urc. den (Jewinn VO  b Freiheit den
der Disposition und Unabhängigkeit der
Budgetierung SOWI1E einer unbeschränkten
Handlungs- und Gebarungsmöglichkeit Deutschlan (Altreich)
infach gerechtfertigt SEC1IN. DIe Argumenta- Kiırchensteuer
tion der Befürworter einer staatlichen FE1IN-
hebung: höhere Einnahmen, die Pfilichti- Grundsätzliches
SCH wüuürden einen höheren KB-Abzug als
einen der zahlreichen übrigen Einkom- Durch die genannte Säkularisation
mensabzüge nicht einmal merken da- Beginn des Jahrhunderts wurde der
Urc. weniger Verdruss mıt ihnen, ger1n- Kirche die Jahrhunderte alte Grundlage
SCIC Einhebungsregien Urc den Wegfall ihrer finanziellen und wirtschaftlichen
des personellen und räumlichen Eigenständigkeit eNTZOgeEN, wodurch S1€ ıIn
Einhebungsapparates, keine Auseinander- materielle Abhängigkeit VO Staat geriet.”“
setzungen mehr In den Kirchenbeitrags- Als Ausgleich für die Urc. die Säkularisa-
kanzleien, die sich fast ZUTFK (‚änze In farrli- t1on erhaltenen Verluste standen und STEe-
chen Kaumen efanden, Freiwerdung eben hen den Kirchen Ansprüche auf finanzielle

Bohaczek, Erinnerungen (S. Anm 22), 54; Walter Holzer, Der Kirchenbeitrag, (iraz 1992, 1041
(Unveröftentlichte theol Diplomarbeit)
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jg 1960, Stück, Nr 195; Paarhammer,
Kirchliches Finanzwesen (S Anm 2) 649 -—-6553 Dazu: Richard Puzad, DIie Kirchenfinanzierung ın
ÖOsterreich ce1t dem / weiten Weltkrieg, 1: (14tZ, e Kirchenfinanzen s Anm 1) 341-357,
insbes. 3451
Gerhard Hartmann, Geschichte Uun: PraxI1is der Kirchensteuer ın Deutschland, 1: GUuG 15
1996 67585
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36 Bohaczek, Erinnerungen (s. Anm. 22), 54; Walter Holzer, Der Kirchenbeitrag, Graz 1992, 104f. 
(Unveröff entlichte theol. Diplomarbeit)

37 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jg. 1960, 56. Stück, Nr. 195; H. Paarhammer, 
Kirchliches Finanzwesen (s. Anm. 2), 649–653. Dazu: Richard Puza, Die Kirchenfi nanzierung in 
Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg, in: E. Gatz, Die Kirchenfi nanzen (s. Anm. 1), 341–357, 
insbes. 345f.

38 Gerhard Hartmann, Geschichte und Praxis der Kirchensteuer in Deutschland, in: GuG 15 
(1996), 67–85.
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das sich ständig verändernde Verhältnis 

von Kirche und Staat widerspiegeln: Kir-

chensteuer – Kirchenbeitrag – Kultussteuer 

– Kultursteuer – Kulturbeitrag.

Der engagierte Kämpfer gegen die 

staatliche Einhebung der Kultus-(Kultur-)

steuer, der erzbischöfliche Direktor der 

Wiener Finanzkammer, Taschner, jubelte 

über das Scheitern dieser Bemühungen 

tief befriedigt. Lediglich Erzbischof Ja-

chym habe er in seinem Kampf gegen die 

staatliche Kirchenbeitragseinhebung auf 

seiner Seite gehabt. Die kirchliche Einhe-

bung garantiere nämlich die Wahrung der 

Unabhängigkeit der kirchlichen Finan-

zen und deren gesamte Verwaltung vom 

Staat. Taschner wörtlich: „Das Opfer des 

Verzichts einer höheren Kirchenbeitrags-

einnahme bei Einhebung durch den Staat 

müsse durch den Gewinn von Freiheit 

der Disposition und Unabhängigkeit der 

Budgetierung sowie einer unbeschränkten 

Handlungs- und Gebarungsmöglichkeit 

einfach gerechtfertigt sein. Die Argumenta-

tion der Befürworter einer staatlichen Ein-

hebung: höhere Einnahmen, die Pflichti-

gen würden einen höheren KB-Abzug als 

einen der zahlreichen übrigen Einkom-

mensabzüge nicht einmal merken – da-

durch weniger Verdruss mit ihnen, gerin-

gere Einhebungsregien durch den Wegfall 

des gesamten personellen und räumlichen 

Einhebungsapparates, keine Auseinander-

setzungen mehr in den Kirchenbeitrags-

kanzleien, die sich fast zur Gänze in pfarrli-

chen Räumen befanden, Freiwerdung eben 

dieser KB-Kanzleien für pfarrliche Zwecke 

und dergleichen mehr.“ All das werde nach 

Taschner von der staatlichen Unabhängig-

keit nicht aufgewogen.36

Mit dem „Vertrag zwischen dem Hl. 

Stuhl und der Republik Österreich zur 

Regelung von vermögensrechtlichen Be-

ziehungen“, dem so genannten Vermö-

gensvertrag vom Juni 196037, wurde auch 

der Kirchenbeitrag festgeschrieben bzw. 

zementiert. Die Budgetpolitik des Finanz-

ministers (Reinhard Kamitz) und die pas-

toral motivierte Staatsphobie hatten sich 

gegen die Bischöfe, d.h. die BK, mit ihren 

Argumenten auf wesentlich höhere Erträ-

ge bei staatlicher Einhebung durchgesetzt. 

Der versierte und professionell agierende 

Finanzreferent der BK, Schoiswohl, war 

mit dem Ergebnis alles andere als zufrie-

den.

II. Deutschland (Altreich):
Kirchensteuer

1. Grundsätzliches

Durch die so genannte Säkularisation zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der 

Kirche die Jahrhunderte alte Grundlage 

ihrer finanziellen und wirtschaftlichen 

Eigenständigkeit entzogen, wodurch sie in 

materielle Abhängigkeit vom Staat geriet.38 

Als Ausgleich für die durch die Säkularisa-

tion erhaltenen Verluste standen und ste-

hen den Kirchen Ansprüche auf finanzielle 
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Leistungen die Urc. Konkordate und die Kirchen ach und ach ANSCHOÖOMMEN.,
Da die Kirchensteuer 1mM Rahmen des FE1IN-verfügungsmäfßige (Jarantıiıen substanziell

verstärkt wurden.” kommenssteuerbescheids festgesetzt WUL -

Preußen wurde Urc. SE1INE entspre- de, War S1e nicht gegenwartsbezogen. DIe-
henden Gesetze VO Junı 1875 förm- SCI Schwierigkeit egegnen, diente der
ich ZU. Vorbild für die Einführung der 1920 eingeführte Lohnsteuerabzug Urc.
Kirchensteuer. BIs 1945 1e Preußen den Arbeitgeber. Durch eine gesetzliche
das gröfßste Land Deutschlands, das eine egelung AaUuSs dem Jahr 19534, also schon 1mM
Kirchensteuer einführte, kleinere Staa- Drıitten Reich, wurde die Möglichkeit eröff-
ten des Deutschen Bundes gingen Preu- nel, 1mM Rahmen dieses Lohnsteuerabzugs
Bßen VOTIaUS, andere folgten, Bayern erst Urc. den Arbeitgeber auch die Kirchen-
1908/1912 Historisch bedingt Lragen die STteuer einzubehalten, Was dann ach 1945
Kirchensteuergesetze klar die Handschri In Deutschlan allgemein üblich wurde.“
der staatlichen Kirchenhoheit. Das Urc Insofern wurden die Kirchensteuergeset-
die Mitwirkung der 1SCHOTIe Stande DZw. die Taxls des Steuereinzugs ach
gekommene Kirchensteuergesetz Anfang dem NS- Desaster 1945 geändert.““
des Jahrhunderts War für Jahrzehnte Ohne Schwierigkeiten War CS möglich,
Grundlage und Paradigma der Steuer- das Ortskirchensteuersystem Urc. die
erhebung der Katholischen Kirche. S1e Diözesankirchensteuer, die spezie. für das
erfolgte „1N der Form VO  b Zuschlägen Gebiet des ehemaligen Preufßen besonders
den einzelnen der Veranlagung zugrunde hilfreich WAal, durchzuführen Durch die
gelegten Staatssteuern.*© In der eimarer Übertragung der Kirchensteuerverwaltung
Reichsverfassung wurde In Art 137 Abs auf die staatlichen Finanzamter konnte die
den anerkannten Kirchen und Religions- Kirchensteuer mıt der Einkom-
gesellschaften das Recht eingeraumt, auf- INeN- und Lohnsteuer sowohl festgesetzt als
grun der „bürgerlichen Steuerlisten‘“ eine auch eingehoben werden.” Somıit können
Kirchensteuer einzuheben. 1ese Bestim- die verschiedenen Arten der Kirchensteuer
IHUNgS wurde ıIn den Art 14() des Bonner sowohl als uschlag ZUFK Einkommen- und
Grundgesetzes übernommen und ist er Lohnsteuer als auch als uschlag ZUTFK Ver-
geltendes Recht DIe Reichsabgabenord- mMOÖgenS- und Grundsteuer SOWI1eEe In Ergäan-
NUuNg VO  b 1919 SOWI1eEe die dieser folgenden ZUNS des Zuschlagssystems als Kirchengeld
Landesgesetze en die Möglichkeit CI - ach kircheneigenem Steuertarift rhoben
öffnet, ein Entgelt die Kirchensteuer werden. „DIe bedeutsamste und allgemein
Urc. die staatliche Finanzverwaltung e1n- erhobene Art der Kirchensteuer ist die KIr-
treiben lassen. 1e8es Angebot en cheneinkommen-(lohn)-steuer.

Heiner Marre, DIie Kirchenfinanzierung durch Kirchensteuern, 1n (1 ätz, DIie Kirchenfinanzen
s Anm. 1) 213-227, ICSD. 217

4 ]
Ebd., H}

Hartmann, Geschichte un: PraxI1s der Kirchensteuer s Anm 38)
arl Eugen Schlief, DIie Neuordnung der Kirchensteuer ın der Bundesrepublik Deutschland, 1:

(Gäatz, DIie Kirchenfinanzen (S. Anm. 1) 293-3206, ICSD. 203
Ebd., 3()4
Heiner Marre, Kirchensteuer, 1: Staatslexikon, hg VOoO  3 der Görres-Gesellschaft, Ye1-
burg-Basel-Wien 1987, Sp. 447-451, ICSD. 449
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39 Heiner Marré, Die Kirchenfi nanzierung durch Kirchensteuern, in: E. Gatz, Die Kirchenfi nanzen 
(s. Anm. 1), 213–227, resp. 217.

40 Ebd., 220.
41 G. Hartmann, Geschichte und Praxis der Kirchensteuer (s. Anm. 38).
42 Karl Eugen Schlief, Die Neuordnung der Kirchensteuer in der Bundesrepublik Deutschland, in: 

E. Gatz, Die Kirchenfi nanzen (s. Anm. 1), 293–326, resp. 293.
43 Ebd., 304.
44 Heiner Marré, Kirchensteuer, in: Staatslexikon, hg. von der Görres-Gesellschaft , 3. Bd., Frei-

burg–Basel–Wien 1987, Sp. 447–451, resp. 449.
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Leistungen zu, die durch Konkordate und 

verfügungsmäßige Garantien substanziell 

verstärkt wurden.39

Preußen wurde durch seine entspre-

chenden Gesetze vom Juni 1875 förm-

lich zum Vorbild für die Einführung der 

Kirchensteuer. Bis 1945 blieb Preußen 

das größte Land Deutschlands, das eine 

Kirchensteuer einführte, kleinere Staa-

ten des Deutschen Bundes gingen Preu-

ßen voraus, andere folgten, Bayern erst 

1908/1912. Historisch bedingt tragen die 

Kirchensteuergesetze klar die Handschrift 

der staatlichen Kirchenhoheit. Das durch 

die Mitwirkung der Bischöfe zu Stande 

gekommene Kirchensteuergesetz Anfang 

des 20. Jahrhunderts war für Jahrzehnte 

Grundlage und Paradigma der Steuer-

erhebung der Katholischen Kirche. Sie 

erfolgte „in der Form von Zuschlägen zu 

den einzelnen der Veranlagung zugrunde 

gelegten Staatssteuern“.40 In der Weimarer 

Reichsverfassung wurde in Art. 137 Abs. 6 

den anerkannten Kirchen und Religions-

gesellschaften das Recht eingeräumt, auf-

grund der „bürgerlichen Steuerlisten“ eine 

Kirchensteuer einzuheben. Diese Bestim-

mung wurde in den Art. 140 des Bonner 

Grundgesetzes übernommen und ist daher 

geltendes Recht. Die Reichsabgabenord-

nung von 1919 sowie die dieser folgenden 

Landesgesetze haben die Möglichkeit er-

öffnet, gegen ein Entgelt die Kirchensteuer 

durch die staatliche Finanzverwaltung ein-

treiben zu lassen. Dieses Angebot haben 

die Kirchen nach und nach angenommen. 

Da die Kirchensteuer im Rahmen des Ein-

kommenssteuerbescheids festgesetzt wur-

de, war sie nicht gegenwartsbezogen. Die-

ser Schwierigkeit zu begegnen, diente der 

1920 eingeführte Lohnsteuerabzug durch 

den Arbeitgeber. Durch eine gesetzliche 

Regelung aus dem Jahr 1934, also schon im 

Dritten Reich, wurde die Möglichkeit eröff-

net, im Rahmen dieses Lohnsteuerabzugs 

durch den Arbeitgeber auch die Kirchen-

steuer einzubehalten, was dann nach 1945 

in Deutschland allgemein üblich wurde.41 

Insofern wurden die Kirchensteuergeset-

ze bzw. die Praxis des Steuereinzugs nach 

dem NS-Desaster 1945 geändert.42

Ohne Schwierigkeiten war es möglich, 

das Ortskirchensteuersystem durch die 

Diözesankirchensteuer, die speziell für das 

Gebiet des ehemaligen Preußen besonders 

hilfreich war, durchzuführen. Durch die 

Übertragung der Kirchensteuerverwaltung 

auf die staatlichen Finanzämter konnte die 

Kirchensteuer zusammen mit der Einkom-

men- und Lohnsteuer sowohl festgesetzt als 

auch eingehoben werden.43 Somit können 

die verschiedenen Arten der Kirchensteuer 

sowohl als Zuschlag zur Einkommen- und 

Lohnsteuer als auch als Zuschlag zur Ver-

mögens- und Grundsteuer sowie in Ergän-

zung des Zuschlagssystems als Kirchengeld 

nach kircheneigenem Steuertarif erhoben 

werden. „Die bedeutsamste und allgemein 

erhobene Art der Kirchensteuer ist die Kir-

cheneinkommen-(lohn)-steuer.“44
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Römisch-italienisches Kırchen- nicht völlig verstumm ist.“$ Unmiuttelbarer
finanzierungsmodel| als denk- Anlass für diese Debatte War die TCAIILC.
na LOSU NO erhobene Forderung ach Eintragung des

Religionsbekenntnisses In den amtlichen
re spater ach der Unterzeichnung Meldenachweis einerseılts und der VoOor-

des Vermögensvertrages mıt Se1lINer Ze- schlag des emeriıtlierten und bekannten
mentlerung des Kirchenbeitrages Art. Rechtsanwaltskammerpräsidenten Walter
1/4)* hat der präzise kenner und gewleg- Schuppich auf estauratıo des Kirchen-

erhandler In staatskirchenrechtlichen finanzierungssystems, WIE CS VOLF 1939 In
Angelegenheiten, der Sekretär der OsTer- Österreich gehandhabt worden WAal, ander-
reichischen Bischof Kostelecky“, ber se1ts.“”
die Erfahrungen mıt dem Kirchenbeitrags- Der 1mM undiun (Morgenjournal)
system und den welteren Bemühungen November 1993 geäußerte Vorschlag auf
der Öösterreichischen 1SCHOTIe resumierend Ösung des oben erläuterten, In der NS-
festgestellt: „DIe staatliche Beistandspflicht Ara oktroyierten, ach 1945 partiell AaUS-

wurde immer mehr ausgehöhlt. Es ist trofizierten Kirchenbeitragsgesetzes hatte
1U  b tatsächlic der Zeit, en Ernstes eine Kulturbeitragsregelung In Anlehnung
VOLF em 1mM Interesse der Beitragspflich- das sich {fenbar bewährende italieni-
tigen eine einvernehmliche Lösung ZW1- sche Modell 1mM Auge.  DU Demnach SO der
schen Staat und Kirche suchen. Staat DZw. sollen die staatlichen 1INnanzamı-

Um dieses Suchen ach einer Lösung ter analog ZUFK Umlage der Kkammern auch
ging CS In der 1mM Herbst 1993 In Österreich den Kulturbeitrag, der VO  b en STeuUeTr-
1mM Zusammenhang mıt dem Meldegesetz pflichtigen Österreichern oder In ÖOster-

reich ebenden Steuerzahlern entrichtenaufgeflammten Diskussion, die bis heute

Hans Paarhammer, Probleme des Kirchenbeitragswesens‚ 1n Paarhammer, Kirchliches
Finanzwesen s Anm 2) 545-561.554 ‚Durch den ben schon ziıl1erten Art 1{ Abs des
Vertrages ZUuU!T Regelung VOoO  3 vermögensrechtlichen Beziehungen VO Jun] 1960 wurde das
Kirchenbeitragsgesetz konkordatär sanlert, wobeil Clie verfassungswidrigen Kontrollvorschriften
seither als auflßer raft geseLzL gelten. DIie Pflicht der Kirche ZuUu!r Vorlage des Haushaltsplanes
un: Rechnungsabschlusses wird ce1t dem Vermögensvertrag als aufgehoben angesehen. OM1
hat das Kirchenbeitragswesen 1n€e ausdrückliche Bestatigung auf konkordatsrechtlicher Ebene
gefunden, un: AT sowohl 1m ezug auf das Kirchenbeitragsgesetz als uch auf Clie Kirchen-
beitragseinhebung. CC

Hans Klecatzky, Alfred Kostelecky auf dem Weg der Kirche AUS den estaatskirchenrechtlichen
Verstrickungen der /weiten Republik, 1n Hans Walther Kaluza/Heribert FYranz Köck/Hans
Klecatsky/ Johannes Paarhammer (Ho.) Pax el UustLIc1a Festschrift für Alfred Kostelecky zu

Geburtstag, Berlin 1990, 1 15—
Kostelecky, Das Kirchenbeitragsgesetz s Anm 23), 134
Puzad, DIie Kirchenfinanzierung s Anm 37), 353

Maximilian Liebmann, ber bewährte Modelle nachdenken, 1n e Furche, 1993, 22; KUu-
dolf Zinnhobler, fur Geschichte un: PraxI1s VO  3 Kirchensteuer Uun: Kirchenbeitrag, 1: IhPQ
147 1994 1850-155
Josef Michaeler, DIie Finanzlerung der Kirche ın Südtirol ce11 der Neufassung des Konkordates
VOoO  3 1984, 1n (Gäatz, e Kirchenfinanzen (S. Anm 1) 373-392; 0SE, Gelmi, Das italienische
Modell des Kirchenbeitrags mıt besonderer Berücksichtigung der 107€ese Bozen-Brixen, 1:
Rudolf Zinnhobler (He.) Kirche ın bewegter Zeilt, (ıraz 1994, 141-156; Kathpress, Nr 278,

1993,
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45 Hans Paarhammer, Probleme des Kirchenbeitragswesens, in: H. Paarhammer, Kirchliches 
Finanzwesen (s. Anm. 2), 545–561.584: „Durch den oben schon zitierten Art. II Abs. 4 des 
Vertrages zur Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen vom 23. Juni 1960 wurde das 
Kirchenbeitragsgesetz konkordatär saniert, wobei die verfassungswidrigen Kontrollvorschrift en 
seither als außer Kraft  gesetzt gelten. Die Pfl icht der Kirche zur Vorlage des Haushaltsplanes 
und Rechnungsabschlusses wird seit dem Vermögensvertrag als aufgehoben angesehen. Somit 
hat das Kirchenbeitragswesen eine ausdrückliche Bestätigung auf konkordatsrechtlicher Ebene 
gefunden, und zwar sowohl im Bezug auf das Kirchenbeitragsgesetz als auch auf die Kirchen-
beitragseinhebung.“

46 Hans R. Klecatzky, Alfred Kostelecky auf dem Weg der Kirche aus den staatskirchenrechtlichen 
Verstrickungen der Zweiten Republik, in: Hans Walther Kaluza/Heribert Franz Köck/Hans R. 
Klecatsky/Johannes Paarhammer (Hg.), Pax et Iustitia. Festschrift  für Alfred Kostelecky zum 70. 
Geburtstag, Berlin 1990, 115–122.

47 A. Kostelecky, Das Kirchenbeitragsgesetz (s. Anm. 23), 134.
48 R. Puza, Die Kirchenfi nanzierung (s. Anm. 37), 353.
49 Maximilian Liebmann, Über bewährte Modelle nachdenken, in: Die Furche, 2. 12. 1993, 22; Ru-

dolf Zinnhobler, Zur Geschichte und Praxis von Kirchensteuer und Kirchenbeitrag, in: Th PQ 
142 (1994), 180–185.

50 Josef Michaeler, Die Finanzierung der Kirche in Südtirol seit der Neufassung des Konkordates 
von 1984, in: E. Gatz, Die Kirchenfi nanzen (s. Anm. 1), 373–392; Josef Gelmi, Das italienische 
Modell des Kirchenbeitrags mit besonderer Berücksichtigung der Diözese Bozen-Brixen, in: 
Rudolf Zinnhobler u. a. (Hg.), Kirche in bewegter Zeit, Graz 1994, 141–156; Kathpress, Nr. 278, 
1. 12. 1993, 3.
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III. Römisch-italienisches Kirchen-
fi nanzierungsmodell als denk-
bare Lösung

29 Jahre später nach der Unterzeichnung 

des Vermögensvertrages mit seiner Ze-

mentierung des Kirchenbeitrages (Art. 

II/4)45 hat der präzise Kenner und gewieg-

te Verhandler in staatskirchenrechtlichen 

An gelegenheiten, der Sekretär der öster-

reichischen BK, Bischof Kostelecky46, über 

die Erfahrungen mit dem Kirchenbeitrags-

system und den weiteren Bemühungen 

der österreichischen Bischöfe resümierend 

festgestellt: „Die staatliche Beistandspflicht 

wurde … immer mehr ausgehöhlt. … Es ist 

nun tatsächlich an der Zeit, allen Ernstes 

vor allem im Interesse der Beitragspflich-

tigen eine einvernehmliche Lösung zwi-

schen Staat und Kirche zu suchen.“47

Um dieses Suchen nach einer Lösung 

ging es in der im Herbst 1993 in Österreich 

im Zusammenhang mit dem Meldegesetz 

aufgeflammten Diskussion, die bis heute 

nicht völlig verstummt ist.48 Unmittelbarer 

Anlass für diese Debatte war die kirchlich 

erhobene Forderung nach Eintragung des 

Religionsbekenntnisses in den amtlichen 

Meldenachweis einerseits und der Vor-

schlag des emeritierten und bekannten 

Rechtsanwaltskammerpräsidenten Walter 

Schuppich auf Restauration des Kirchen-

finanzierungssystems, wie es vor 1939 in 

Österreich gehandhabt worden war, ander-

seits.49

Der im Rundfunk (Morgenjournal) am 

30. November 1993 geäußerte Vorschlag auf 

Ablösung des oben erläuterten, in der NS-

Ära oktroyierten, nach 1945 partiell aus-

trofizierten Kirchenbeitragsgesetzes hatte 

eine Kulturbeitragsregelung in Anlehnung 

an das sich offenbar bewährende italieni-

sche Modell im Auge.50 Demnach solle der 

Staat bzw. sollen die staatlichen Finanzäm-

ter analog zur Umlage der Kammern auch 

den Kulturbeitrag, der von allen steuer-

pflichtigen Österreichern oder in Öster-

reich lebenden Steuerzahlern zu entrichten 
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Ssel, einheben. er Steuerpflichtige MUSSE folgen und S1€ der jeweiligen DIOzese DZw.
jedoch jährlic entscheiden können, WE diözesanen Finanzkammer und nicht der

AaUuSs einem namentlich vorgegebenen Zentrale (Bischofskonferenz) überwel-
Katalog sSseiINen pflichtigen Kulturbeitrag SC  5 DIe staatliche Hilfestellung In der E1IN-
zukommen lasse. 1eser Auswahlkatalog hebung des Kulturbeitrages musste finan-
SO die staatlich anerkannten Religionsge- ZI1eE abgegolten werden, wobel ein geringer
meinschaften einerselts und entsprechend Perzentsatz VO Kulturbeitragsaufkom-
ausgewlesCIl kulturdenkmalpflegerische INen ausreichen musste. Mıt Cdieser Kultur-
Institutionen, z.B Bundesdenkmalamt, beitragslösung entfiele die Notwendigkeit
derseits umfassen. Bel der Berechnung der der staatlichen Nachforschung auf Religi-
Beitragshöhe MUSSeEe VO Jetzıgen Kirchen- OI15- DZw. Kirchenzugehörigkeit, aufßerdem
beitragsaufkommen AUSSCHANSCH werden, ware diese VO finanziellen ach- DZw.
das 1e15e, der Promill(Prozent)satz habe Vorteil entkoppelt, der Kirchenaustrit

wurde nicht mehr WIE heute finanziell be-hoch se1nN, dass das gegenwärtige KIır-
chenbeitragsaufkommen erreicht werde. Auch handelte CN sich für ei{wa Y() 96
Der Staat habe bei der Überweisung der der Österreicher nicht eine CU«eC Ab-
eingehobenen Beitragsgelder nicht dem gabe euer), weil diese hnehin eine Art
zentralistischen Prinzıp WIE In Italien, SOI - „Kirchensteuer”“ für ihre Kirche DZw. Re-
dern konform der Öösterreichischen Bundes- ligionsgemeinschaft eisten:; lediglic. die
struktur dem föderalistischen Prinzıp Einhebungsart Urc. die staatlichen

der kirchlichen Finanzamter ware 1E  c

Weiterführende Lıteratur: Während 1mM politisch-profanen Be-

Hans Paarhammer, Kirchliches Finanzwe- reich eher Aufgeschlossenheit für dieses
Modell verzeichnen war‘ kamen VO  bSCIl In Österreich. Geld und (zut 1mM 1ens-
kirchlicher Selte durchgehend negatıveder Seelsorge, aur 1989;

Maximilian Liebmann, DIe (Jenese des KIr- Stellungnahmen”“. Anderseits wurde der

chenbeitragsgesetzes VO Maı 1939, In engaglerten Verteidigung”” des gegebe-
Nen Kirchenbeitragssystems die orge,eb
dass Hitlers Plan, die Kirche ıIn finanzielleYTWInN atz (Hg.) DIe Kirchenfinanzen.

Freiburg-Basel-Wien 2000 Schwierigkeiten turzen, immer mehr
aufgehe, gegenübergestellt.”“

“ ] „1heologie-Dekan: Nachdenken 1993, 4; Kultur-, Kirchenbeitrag?”, 1n DIie Presse, 1993, 6;
Oliver Judex, ‚Leben nach der Steuer?”, 1: Wirtschaftswoche, 1993, 24—-27; Jens TIschebull,
„Kirchensteuer. Vorauseilendes Duckmäusertum ın Fragen der Religion', 1n Kurler, 1993,
2; Walter Holzer/Stefan Kronthaler, „Steuer Beitrag”, 1: DIie 1IEUE Furche, 1993,
„Kirchenbeitrag: Weber skeptisch Liebmann- Vorschlag”, 1n Kathpress, Nr 279, 1993, 2;
„Kirchenbeitrag: ‚Kein Grund, das Jetz1ge 5ystem 6R  andern 1n eb: Nr 280, 1993,
„Kirchenbeitrag: Finanzkammer-Chefin verteidigt System, 1n Kathpress, Nr /, 1994, 12;
Brigitta Klieber, „Vom Pflichtbeitrag ZUr! freien Spende?”  ©  ’ 1n Kirche intern, Nr 1, Janner 1994,
16f.: „Wovon soll Cdie Kirche leben? Kirchenbeitrag ın Diskussion. Fragen Finanzkammer-
direktorin Mag. rıgıtta Klieber”, 1n Theologie Aktuell 1993 elters Erklärungen der
Österreichischen Bischöfe, 1: Kathpress, Nr 7/0, 1994, 141
So der beste Kenner der MaterI1e, Bischof Alfred Kostelecky: „Und Cdie Absicht Adalf Hitlers, Cdie
Kirche ın inanzielle Schwierigkeiten bringen, geht Immer mehr auf”, 1: Kathpress, Nr 13,

1994, 2; DIie Presse, 1994,
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51 „Th eologie-Dekan: Nachdenken 1993, 4; Kultur-, Kirchenbeitrag?“, in: Die Presse, 1. 12. 1993, 6; 
Oliver Judex, „Leben nach der Steuer?“, in: Wirtschaft swoche, 2. 12. 1993, 24–27; Jens Tschebull, 
„Kirchensteuer. Vorauseilendes Duckmäusertum in Fragen der Religion“, in: Kurier, 6. 12. 1993, 
2; Walter Holzer/Stefan Kronthaler, „Steuer statt Beitrag“, in: Die neue Furche, 23. 12. 1993, 3.

52 „Kirchenbeitrag: Weber skeptisch zu Liebmann-Vorschlag“, in: Kathpress, Nr. 279, 2. 12. 1993, 2; 
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sei, einheben. Jeder Steuerpflichtige müsse 

jedoch jährlich entscheiden können, wem 

er aus einem namentlich vorgegebenen 

Katalog seinen pflichtigen Kulturbeitrag 

zukommen lasse. Dieser Auswahlkatalog 

solle die staatlich anerkannten Religionsge-

meinschaften einerseits und entsprechend 

ausgewiesene kulturdenkmalpflegerische 

Institutionen, z.B. Bundesdenkmalamt, an-

derseits umfassen. Bei der Berechnung der 

Beitragshöhe müsse vom jetzigen Kirchen-

beitragsaufkommen ausgegangen werden, 

das hieße, der Promill(Prozent)satz habe 

so hoch zu sein, dass das gegenwärtige Kir-

chenbeitragsaufkommen erreicht werde. 

Der Staat habe bei der Überweisung der 

eingehobenen Beitragsgelder nicht dem 

zentralistischen Prinzip wie in Italien, son-

dern konform der österreichischen Bundes-

struktur dem föderalistischen Prinzip zu 

folgen und sie der jeweiligen Diözese bzw. 

diözesanen Finanzkammer und nicht der 

Zentrale (Bischofskonferenz) zu überwei-

sen. Die staatliche Hilfestellung in der Ein-

hebung des Kulturbeitrages müsste finan-

ziell abgegolten werden, wobei ein geringer 

Perzentsatz vom Kulturbeitragsaufkom-

men ausreichen müsste. Mit dieser Kultur-

beitragslösung entfiele die Notwendigkeit 

der staatlichen Nachforschung auf Religi-

ons- bzw. Kirchenzugehörigkeit, außerdem 

wäre diese vom finanziellen Nach- bzw. 

Vorteil entkoppelt, d.h. der Kirchenaustritt 

würde nicht mehr wie heute finanziell be-

lohnt. Auch handelte es sich für etwa 90 % 

der Österreicher nicht um eine neue Ab-

gabe (Steuer), weil diese ohnehin eine Art 

„Kirchensteuer“ für ihre Kirche bzw. Re-

ligionsgemeinschaft leisten; lediglich die 

Einhebungsart durch die staatlichen statt 

der kirchlichen Finanzämter wäre neu.

Während im politisch-profanen Be-

reich eher Aufgeschlossenheit für dieses 

Modell zu verzeichnen war51, kamen von 

kirchlicher Seite durchgehend negative 

Stellungnahmen52. Anderseits wurde der 

engagierten Verteidigung53 des gegebe-

nen Kirchenbeitragssystems die Sorge, 

dass Hitlers Plan, die Kirche in finanzielle 

Schwierigkeiten zu stürzen, immer mehr 

aufgehe, gegenübergestellt.54
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Selbst in Deutschland war von kirch-

lich höchstrangiger Seite das so genannte 

italienische Modell wohlwollend zur Dis-

kussion gestellt worden.55

Ohne bzw. statt die Diskussion56 wei-

terzuverfolgen, sei für Österreich auf die 

höchst informative Zusammenfassung 

von Karl Schwarz hingewiesen: „Zwischen 

Subvention, Mitgliedsbeitrag und Kultur-

steuer: Wege der Kirchenfinanzierung in 

Österreich“57.
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